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Die vorliegende Sammlung enthält eine Auswahl von Regelungen (Gesetze, Verordnungen, 
Erlasse) zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im Zuständigkeitsbereich der Unfallver-
sicherung Bund und Bahn, insbesondere für die Verwaltungen und Betriebe des Bundes.

Sie sollen vor allem den mit der Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherheit und Gesundheit  
beauftragten Personen eine schnelle Orientierung über den rechtlichen Rahmen bieten.  
Sie sprechen daher insbesondere Dienststellenleiter, beauftragte Führungskräfte, Fach- 
kräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, Sicherheitsbeauftragte und Personal- und  
Betriebsräte an.
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Durch Gesetz vom 19. Oktober 2013 (BUK-NOG) sind die Rechte und Pflichten der  
Unfallkasse des Bundes auf die Unfallversicherung Bund und Bahn übergegangen.
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SGB VII

Auszüge Siebtes Buch Sozialgesetzbuch  
(SGB VII)

Erstes Kapitel
Aufgaben, versicherter Personenkreis, Versicherungsfall 

Erster Abschnitt
Aufgaben der Unfallversicherung

§ 1 Prävention, Rehabilitation, Entschädigung
Aufgabe der Unfallversicherung ist es, nach Maßgabe der Vorschriften dieses  
Buches

1. mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie  
 arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten,

2. nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und  
 die Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wieder- 
 herzustellen und sie oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu ent- 
 schädigen.

Zweites Kapitel
Prävention

§ 14 Grundsatz
(1) Die Unfallversicherungsträger haben mit allen geeigneten Mitteln für die Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits- 
gefahren und für eine wirksame Erste Hilfe zu sorgen. Sie sollen dabei auch den  
Ursachen von arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit nachgehen.

vom 7. August 1996, (BGBl. I S. 1254), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1824)
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(2) Bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren arbeiten die Unfall- 
versicherungsträger mit den Krankenkassen zusammen. 

(3) Die Unfallversicherungsträger nehmen an der Entwicklung, Umsetzung und  
Fortschreibung der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie gemäß den  
Bestimmungen des Fünften Abschnitts des Arbeitsschutzgesetzes und der  
nationalen Präventionsstrategie nach §§ 20d bis 20f des Fünften Buches teil.

(4) Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. unterstützt die Unfallversiche-
rungsträger bei der Erfüllung ihrer Präventionsaufgaben nach Absatz 1. Sie nimmt 
insbesondere folgende Aufgaben wahr:

1. Koordinierung, Durchführung und Förderung gemeinsamer Maßnahmen sowie  
 der Forschung auf dem Gebiet der Prävention von Arbeitsunfällen, Berufs- 
 krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren,

2. Klärung von grundsätzlichen Fach- und Rechtsfragen zur Sicherung der  
 einheitlichen Rechtsanwendung in der Prävention.

§ 15 Unfallverhütungsvorschriften
(1) Die Unfallversicherungsträger können unter Mitwirkung der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung e.V. als autonomes Recht Unfallverhütungsvorschriften 
über Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und  
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren oder für eine wirksame Erste Hilfe erlassen, 
soweit dies zur Prävention geeignet und erforderlich ist und staatliche Arbeits-
schutzvorschriften hierüber keine Regelung treffen; in diesem Rahmen können  
Unfallverhütungsvorschriften erlassen werden über

1. Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen, welche die Unternehmer zur  
 Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten  
 Gesundheitsgefahren zu treffen haben, sowie die Form der Übertragung  
 dieser Aufgaben auf andere Personen,

2. das Verhalten der Versicherten zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs- 
 krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren,

3. vom Unternehmer zu veranlassende arbeitsmedizinische Untersuchungen  
 und sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen vor, während und nach der  
 Verrichtung von Arbeiten, die für Versicherte oder für Dritte mit arbeitsbe- 
 dingten Gefahren für Leben und Gesundheit verbunden sind,

4. Voraussetzungen, die der Arzt, der mit Untersuchungen oder Maßnahmen  
 nach Nummer 3 beauftragt ist, zu erfüllen hat, sofern die ärztliche Untersu- 
 chung nicht durch eine staatliche Rechtsvorschrift vorgesehen ist, 

5. die Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe durch den Unternehmer,
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6. die Maßnahmen, die der Unternehmer zur Erfüllung der sich aus dem Gesetz  
 über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeits- 
 sicherheit ergebenden Pflichten zu treffen hat,

7. die Zahl der Sicherheitsbeauftragten, die nach § 22 unter Berücksichtigung 
 der in den Unternehmen für Leben und Gesundheit der Versicherten beste- 
 henden arbeitsbedingten Gefahren und der Zahl der Beschäftigten zu bestel- 
 len sind.

In der Unfallverhütungsvorschrift nach Satz 1 Nr. 3 kann bestimmt werden, dass  
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen auch durch den Unfallversicherungs-
träger veranlasst werden können.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. wirkt beim Erlass von Unfallver- 
hütungsvorschriften auf Rechtseinheitlichkeit hin.

(1a) In der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ist Absatz 1 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass Unfallverhütungsvorschriften von der landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft erlassen werden.

(2) Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3  
erlassen, können sie zu den dort genannten Zwecken auch die Verarbeitung von  
folgenden Daten über die untersuchten Personen durch den Unternehmer vorsehen:

1.  Vor- und Familienname, Geburtsdatum sowie Geschlecht

2. Wohnanschrift

3. Tag der Einstellung und des Ausscheidens

4. Ordnungsnummer

5. zuständige Krankenkasse

6. Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden Gefährdungen

7.  Art der Tätigkeit mit Angabe des Beginns und des Endes der Tätigkeit

8. Angaben über Art und Zeiten früherer Tätigkeiten, bei denen eine Gefährdung  
 bestand soweit dies bekannt ist

9. Datum und Ergebnis der ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen; die Übermitt- 
 lung von Diagnosedaten an den Unternehmer ist nicht zulässig

10. Datum der nächsten regelmäßigen Nachuntersuchung

11. Name und Anschrift des untersuchenden Arztes

Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach Absatz 1 Satz 2 erlassen,  
gelten Satz 1 sowie § 24 Abs. 1 Satz 3 und 4 entsprechend.

(3) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 gilt nicht für die unter bergbehördlicher Aufsicht  
stehenden Unternehmen.
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(4) Die Vorschriften nach Absatz 1 bedürfen der Genehmigung durch das Bundes- 
ministerium für Arbeit und Soziales. Die Entscheidung hierüber wird im Benehmen 
mit den zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder getroffen. Soweit  
die Vorschriften von einem Unfallversicherungsträger erlassen werden, welcher der 
Aufsicht eines Landes untersteht, entscheidet die zuständige oberste Landesbe- 
hörde über die Genehmigung im Benehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales.
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Vorschriften sich im Rahmen der Ermäch-
tigung nach Absatz 1 halten und ordnungsgemäß von der Vertreterversammlung be-
schlossen worden sind. Die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen nach Satz 
4 ist im Antrag auf Erteilung der Genehmigung darzulegen. Dabei hat der Unfallver-
sicherungsträger insbesondere anzugeben, dass

1. eine Regelung der in den Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen in staat- 
 lichen Arbeitsschutzvorschriften nicht zweckmäßig ist,

2. das mit den Vorschriften angestrebte Präventionsziel ausnahmsweise nicht  
 durch Regeln erreicht wird, die von einem gemäß § 18 Absatz 2 Nr. 5 des  
 Arbeitsschutzgesetzes eingerichteten Ausschuss ermittelt werden und

3. die nach Nummer 1 und 2 erforderlichen Feststellungen in einem besonderen  
 Verfahren unter Beteiligung von Arbeitsschutzbehörden des Bundes und der  
 Länder getroffen worden sind.

Für die Angabe nach Satz 6 reicht bei Unfallverhütungsvorschriften nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 6 ein Hinweis darauf aus, dass das Bundesministerium für Arbeit und  
Soziales von der Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 14 des 
Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für  
Arbeitssicherheit keinen Gebrauch macht.

(5) Die Unternehmer sind über die Vorschriften nach Absatz 1 zu unterrichten und 
zur Unterrichtung der Versicherten verpflichtet.

§ 16 Geltung bei Zuständigkeit anderer Unfallversicherungsträger und für ausländische  
 Unternehmen

(1) Die Unfallverhütungsvorschriften eines Unfallversicherungsträgers gelten auch, 
soweit in dem oder für das Unternehmen Versicherte tätig werden, für die ein ande-
rer Unfallversicherungsträger zuständig ist.

(2) Die Unfallverhütungsvorschriften eines Unfallversicherungsträgers gelten auch 
für Unternehmer und Beschäftigte von ausländischen Unternehmen, die eine Tätig-
keit im Inland ausüben, ohne einem Unfallversicherungsträger anzugehören.
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§ 17  Überwachung und Beratung
(1) Die Unfallversicherungsträger haben die Durchführung der Maßnahmen zur Ver-
hütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren und für eine wirksame Erste Hilfe in den Unternehmen zu überwachen sowie 
die Unternehmer und die Versicherten zu beraten.

(2) Soweit in einem Unternehmen Versicherte tätig sind, für die ein anderer Unfall-
versicherungsträger zuständig ist, kann auch dieser die Durchführung der Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren und für eine wirksame Erste Hilfe überwachen. Beide Unfall-
versicherungsträger sollen, wenn nicht sachliche Gründe entgegenstehen, die Über-
wachung und Beratung abstimmen und sich mit deren Wahrnehmung auf einen 
Unfallversicherungsträger verständigen.

(3) Erwachsen dem Unfallversicherungsträger durch Pflichtversäumnis eines Unter-
nehmers bare Auslagen für die Überwachung seines Unternehmens, so kann der 
Vorstand dem Unternehmer diese Kosten auferlegen.

§ 18 Aufsichtspersonen
(1) Die Unfallversicherungsträger sind verpflichtet, Aufsichtspersonen in der für eine 
wirksame Überwachung und Beratung gemäß § 17 erforderlichen Zahl zu beschäfti-
gen.

(2) Als Aufsichtsperson darf nur beschäftigt werden, wer seine Befähigung für diese 
Tätigkeit durch eine Prüfung nachgewiesen hat. Die Unfallversicherungsträger erlas-
sen Prüfungsordnungen. Die Prüfungsordnungen bedürfen der Genehmigung durch 
die Aufsichtsbehörde.

§ 19  Befugnisse der Aufsichtspersonen
(1) Die Aufsichtspersonen können im Einzelfall anordnen, welche Maßnahmen  
Unternehmerinnen und Unternehmer oder Versicherte zu treffen haben

1. zur Erfüllung ihrer Pflichten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften  
 nach § 15,

2. zur Abwendung besonderer Unfall- und Gesundheitsgefahren.

Die Aufsichtspersonen sind berechtigt, bei Gefahr in Verzug sofort vollziehbare 
Anordnungen zur Abwendung von arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Ge-
sundheit zu treffen. Anordnungen nach Sätzen 1 und 2 können auch gegenüber 
Unternehmerinnen und Unternehmern sowie gegenüber Beschäftigten von auslän-
dischen Unternehmen getroffen werden, die eine Tätigkeit im Inland ausüben, ohne 
einem Unfallversicherungsträger anzugehören.
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(2) Zur Überwachung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten, arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und für eine wirksame Erste 
Hilfe sind die Aufsichtspersonen insbesondere befugt,

1. zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Betriebsstätten zu  
 betreten, zu besichtigen und zu prüfen,

2.  von dem Unternehmer die zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe  
 erforderlichen Auskünfte zu verlangen,

3. geschäftliche und betriebliche Unterlagen des Unternehmers einzusehen,  
 soweit es die Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe erfordert,

4.  Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstungen sowie ihre bestimmungs- 
 gemäße Verwendung zu prüfen,

5.  Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe zu untersuchen und insbesondere das  
 Vorhandensein und die Konzentration gefährlicher Stoffe und Zubereitungen  
 zu ermitteln oder, soweit die Aufsichtspersonen und der Unternehmer die  
 erforderlichen Feststellungen nicht treffen können, auf Kosten des Unter- 
 nehmers ermitteln zu lassen,

6.  gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer Wahl zu fordern oder zu  
 entnehmen; soweit der Unternehmer nicht ausdrücklich darauf verzichtet, ist  
 ein Teil der Proben amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen,

7. zu untersuchen, ob und auf welche betriebliche Ursachen ein Unfall, eine  
 Erkrankung oder ein Schadensfall zurückzuführen ist,

8.  die Begleitung durch den Unternehmer oder eine von ihm beauftrage Person  
 zu verlangen.

Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 7 zu dulden. Zur 
Verhütung dringender Gefahren können die Maßnahmen nach Satz 1 auch in Wohn-
räumen und zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt. Die Eigentümer und Besitzer der Grundstücke, auf denen der Unternehmer 
tätig ist, haben das Betreten der Grundstücke zu gestatten.

(3) Der Unternehmer hat die Aufsichtsperson zu unterstützen, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Auskünfte auf Fragen, deren Beantwortung den 
Unternehmer selbst oder einen seiner in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde, können verweigert werden.
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§ 20 Zusammenarbeit mit Dritten
(1) Die Unfallversicherungsträger und die für den Arbeitsschutz zuständigen Behör-
den wirken bei der Beratung und Überwachung der Unternehmen auf der Grundlage 
einer gemeinsamen Beratungs- und Überwachungsstrategie gemäß § 20a Abs. 2  
Nr. 4 des Arbeitsschutzgesetzes eng zusammen und stellen den Erfahrungsaus-
tausch sicher. Die gemeinsame Beratungs- und Überwachungsstrategie umfasst die 
Abstimmung allgemeiner Grundsätze zur methodischen Vorgehensweise bei

1. der Beratung und Überwachung der Betriebe,

2. der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und Überwachungsschwerpunkte, auf- 
 einander abgestimmter oder gemeinsamer Schwerpunktaktionen und Arbeits- 
 programme und

3.  der Förderung eines Daten- und sonstigen Informationsaustausches, insbe- 
 sondere über Betriebsbesichtigungen und deren wesentliche Ergebnisse.

(2) Zur Förderung der Zusammenarbeit nach Absatz 1 wird für den Bereich eines oder 
mehrerer Länder eine gemeinsame landesbezogene Stelle bei einem Unfallversiche- 
rungsträger oder einem Landesverband mit Sitz im jeweiligen örtlichen Zuständig-
keitsbereich eingerichtet. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. koor-
diniert die organisatorisch und verfahrensmäßig notwendigen Festlegungen für die 
Bildung, Mandatierung und Tätigkeit der gemeinsamen landesbezogenen Stellen. 
Die gemeinsame landesbezogene Stelle hat die Aufgabe, mit Wirkung für die von ihr 
vertretenen Unfallversicherungsträger mit den für den Arbeitsschutz zuständigen 
Behörden Vereinbarungen über

1.  die zur Umsetzung der gemeinsamen Beratungs- und Überwachungsstrategie  
 notwendigen Maßnahmen,

2. gemeinsame Arbeitsprogramme, insbesondere zur Umsetzung der Eckpunkte  
 im Sinne des § 20a Abs. 2 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes,

abzuschließen und deren Zielerreichung mit den von der Nationalen Arbeitsschutz-
konferenz nach § 20a Abs. 2 Nr.3 des Arbeitschutzgesetzes bestimmten Kennziffern 
zu evaluieren. Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft wirkt an der Tätigkeit 
der gemeinsamen landesbezogenen Stelle mit.

(3) Durch allgemeine Verwaltungsvorschriften, die der Zustimmung des Bundesrates 
bedürfen, wird geregelt das Zusammenwirken

1. der Unfallversicherungsträger mit den Betriebsräten oder Personalräten,

2. der Unfallversicherungsträger einschließlich der gemeinsamen landesbezo- 
 genen Stellen nach Absatz 2 mit den für den Arbeitsschutz zuständigen  
 Landesbehörden,

3. der Unfallversicherungsträger mit den für die Bergaufsicht zuständigen  
 Behörden.
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Die Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 Nr. 1 werden vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat, die Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 Nr. 2 und 3 werden von 
der Bundesregierung erlassen. Die Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 Nr. 2 werden 
erst erlassen, wenn innerhalb einer vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
gesetzten angemessenen Frist nicht für jedes Land eine Vereinbarung nach Absatz 2 
Satz 3 abgeschlossen oder eine unzureichend gewordene Vereinbarung nicht  
geändert worden ist.

§ 21  Verantwortung des Unternehmers, Mitwirkung der Versicherten
(1) Der Unternehmer ist für die Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von  
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, für die Verhütung von arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe verantwortlich.

(2) Ist bei einer Schule der Unternehmer nicht Schulhoheitsträger, ist auch der 
Schulhoheitsträger in seinem Zuständigkeitsbereich für die Durchführung der in  
Absatz 1 genannten Maßnahmen verantwortlich. Der Schulhoheitsträger ist ver-
pflichtet, im Benehmen mit dem für die Versicherten nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe 
b zuständigen Unfallversicherungsträger Regelungen über die Durchführung der in 
Absatz 1 genannten Maßnahmen im inneren Schulbereich zu treffen.

(3) Die Versicherten haben nach ihren Möglichkeiten alle Maßnahmen zur Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits- 
gefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu unterstützen und die entsprechen-
den Anweisungen des Unternehmers zu befolgen.

§ 22  Sicherheitsbeauftragte
(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unternehmer 
unter Beteiligung des Betriebsrates oder Personalrates Sicherheitsbeauftragte unter 
Berücksichtigung der im Unternehmen für die Beschäftigten bestehenden Unfall- 
und Gesundheitsgefahren und der Zahl der Beschäftigten zu bestellen. Als Beschäf-
tigte gelten auch die nach § 2 Abs. 1 Nr. 2, 8 und 12 Versicherten. In Unternehmen 
mit besonderen Gefahren für Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungs-
träger anordnen, dass Sicherheitsbeauftragte auch dann zu bestellen sind, wenn 
die Mindestbeschäftigtenzahl nach Satz 1 nicht erreicht wird. Für Unternehmen mit 
geringen Gefahren für Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger 
die Zahl 20 in seiner Unfallverhütungsvorschrift erhöhen.

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung 
der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu 
unterstützen, insbesondere sich von dem Vorhandensein und der ordnungsge- 
mäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persönlichen 
Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für 
die Versicherten aufmerksam zu machen.
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(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen 
Aufgaben nicht benachteiligt werden.

§ 23  Aus- und Fortbildung
(1) Die Unfallversicherungsträger haben für die erforderliche Aus- und Fortbildung 
der Personen in den Unternehmen zu sorgen, die mit der Durchführung der Maßnah-
men zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie mit der Ersten Hilfe betraut sind. Für nach dem Gesetz 
über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit zu verpflichtende Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die nicht 
dem Unternehmen angehören, können die Unfallversicherungsträger entsprechen-
de Maßnahmen durchführen. Die Unfallversicherungsträger haben Unternehmer 
und Versicherte zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen anzuhalten.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben die unmittelbaren Kosten ihrer Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen sowie die erforderlichen Fahr-, Verpflegungs- und Unter-
bringungskosten zu tragen. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Ersthelfer,  
die von Dritten durchgeführt werden, haben die Unfallversicherungsträger nur die 
Lehrgangsgebühren zu tragen.

(3) Für die Arbeitszeit, die wegen der Teilnahme an einem Lehrgang ausgefallen ist, 
besteht gegen den Unternehmer ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts.

(4) Bei der Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten und Fachkräften für Arbeitssi-
cherheit sind die für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden zu beteiligen.

§ 24  Überbetrieblicher arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst
(1) Unfallversicherungsträger können überbetriebliche arbeitsmedizinische und 
sicherheitstechnische Dienste einrichten; das Nähere bestimmt die Satzung. Die 
von den Diensten gespeicherten Daten dürfen nur mit Einwilligung des Betroffenen 
an die Unfallversicherungsträger übermittelt werden; § 203 bleibt unberührt. Die 
Dienste sind organisatorisch, räumlich und personell von den übrigen Organisati-
onseinheiten der Unfallversicherungsträger zu trennen. Zugang zu den Daten dürfen 
nur Beschäftigte der Dienste haben.

(2) In der Satzung nach Absatz 1 kann auch bestimmt werden, dass die Unternehmer 
verpflichtet sind, sich einem überbetrieblichen arbeitsmedizinischen und sicher-
heitstechnischen Dienst anzuschließen, wenn sie innerhalb einer vom Unfallver- 
sicherungsträger gesetzten angemessenen Frist keine oder nicht in ausreichendem 
Umfang Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellen. Unternehmer 
sind von der Anschlusspflicht zu befreien, wenn sie nachweisen, dass sie ihre 
Pflicht nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere  
Fachkräfte für Arbeitssicherheit erfüllt haben.
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§ 25 Bericht gegenüber dem Bundestag
(1) Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat  
alljährlich bis zum 31. Dezember des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres einen 
statistischen Bericht über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit und über das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen in der Bundesrepublik 
Deutschland zu erstatten, der die Berichte der Unfallversicherungsträger und die 
Jahresberichte der für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden zusammen-
fasst. Alle vier Jahre hat der Bericht einen umfassenden Überblick über die Entwick-
lung der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, ihre Kosten und die Maßnahmen zur  
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu enthalten.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben dem Bundesministerium für Arbeit und  
Soziales alljährlich bis zum 31. Juli des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres über 
die Durchführung der Maßnahmen zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit  
sowie über das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen zu berichten. Landesun-
mittelbare Versicherungsträger reichen die Berichte über die für sie zuständigen 
obersten Verwaltungsbehörden der Länder ein.

Fünftes Kapitel
Organisation 

Erster Abschnitt
Unfallversicherungsträger

§ 114  Unfallversicherungsträger
(1) Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallversicherungsträger) sind

1. die in der Anlage 1 aufgeführten gewerblichen Berufsgenossenschaften,

2.  die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau;  
 bei Durchführung der Aufgaben nach diesem Gesetz und in sonstigen  
 Angelegenheiten der landwirtschaftlichen Unfallversicherung führt sie  
 die Bezeichnung landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft,

3.  die Unfallversicherung Bund und Bahn,

4.  die Unfallkassen der Länder,

5.  die Gemeindeunfallversicherungsverbände und Unfallkassen der Gemeinden,

6.  die Feuerwehr-Unfallkassen,

7. die gemeinsamen Unfallkassen für den Landes- und den kommunalen  
 Bereich.
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Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft nimmt in der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung Verbandsaufgaben wahr.

(2) Soweit dieses Gesetz die Unfallversicherungsträger ermächtigt, Satzungen 
zu erlassen, bedürfen diese der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ergibt sich 
nachträglich, dass eine Satzung nicht hätte genehmigt werden dürfen, kann die 
Aufsichtsbehörde anordnen, dass der Unfallversicherungsträger innerhalb einer 
bestimmten Frist die erforderliche Änderung vornimmt. Kommt der Unfallversiche-
rungsträger der Anordnung nicht innerhalb dieser Frist nach, kann die Aufsichts-
behörde die erforderliche Änderung anstelle des Unfallversicherungsträgers selbst 
vornehmen.

(3) Für die Unfallversicherung Bund und Bahn gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass 
bei der Genehmigung folgender Satzungen das Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium der Finanzen erfor-
derlich ist:

1. Satzungen über den Versicherungsschutz für Personen, die sich auf der Unter- 
 nehmensstätte aufhalten (§ 3 Abs. 1 Nr. 2),

2. Satzungen über die Obergrenze des Jahresarbeitsverdienstes (§ 85 Abs. 2),

3. Satzungen über Mehrleistungen (§ 94) und

4. Satzungen über die Aufwendungen der Unfallversicherung Bund und Bahn  
 (§ 186).

§ 115  Prävention bei der Unfallversicherung Bund und Bahn
(1) Für die Unternehmen, für die die Unfallversicherung Bund und Bahn nach § 125 
Absatz 1 Nummer 1 zuständig ist, erlässt das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
nach Anhörung der  Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn 
durch allgemeine Verwaltungsvorschriften Regelungen über Maßnahmen im Sinne 
des § 15 Absatz 1; die Vertreterversammlung kann Vorschläge für diese Vorschrif-
ten machen. Die Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger sollen 
dabei berücksichtigt werden. Die Sorge der Beachtung der nach Satz 1 erlassenen 
Vorschriften gehört auch zu den Aufgaben des Vorstands. Betrifft eine allgemeine 
Verwaltungsvorschrift nach Satz 1 nur die Zuständigkeitsbereiche des Bundes- 
ministeriums der Verteidigung oder des Bundesministeriums der Finanzen, kann  
jedes dieser Bundesministerien für seinen Geschäftsbereich eine allgemeine  
Verwaltungsvorschrift erlassen; die Verwaltungsvorschrift bedarf in diesen Fällen 
des Einvernehmens mit den Bundesministerien des Innern, für Bau und Heimat  
sowie Arbeit und Soziales.



17

SGB VII

(2) Abweichend von § 15 Absatz 4 Satz 1 bedürfen die Unfallverhütungsvorschriften 
der Unfallversicherung Bund und Bahn der Genehmigung des Bundesministeriums 
des Innern, für Bau und Heimat. Die Entscheidung hierüber wird im Benehmen mit 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales getroffen.

(3) Die Aufgabe der Prävention wird in den Geschäftsbereichen des Bundesminis-
teriums der Verteidigung und des auswärtigen Amts hinsichtlich seiner Auslands-
vertretungen von dem jeweiligen Bundesministerium oder der von ihm bestimmten 
Stelle wahrgenommen. Die genannten Bundesministerien stellen sicher, dass die 
für die Überwachung und Beratung der Unternehmen eingesetzten Aufsichts- 
personen eine für diese Tätigkeit ausreichende Befähigung besitzen.

Zweiter Abschnitt
Zuständigkeit 

Dritter Unterabschnitt
Zuständigkeit der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand

§ 125  Zuständigkeit der Unfallversicherung Bund und Bahn
(1) Die Unfallversicherung Bund und Bahn ist zuständig

1. für die Unternehmen des Bundes,

2. für die Bundesagentur für Arbeit und für Personen, die nach § 2 Absatz 1  
 Nummer 14 Buchstabe A versichert sind,

3. für die Betriebskrankenkassen der Dienstbetriebe des Bundes,

4. für Personen, die im Zivilschutz tätig sind oder an Ausbildungsveranstal- 
 tungen, einschließlich der satzungsmäßigen Veranstaltungen, die der Nach- 
 wuchsförderung dienen, im Zivilschutz teilnehmen, es sei denn, es ergibt sich  
 eine Zuständigkeit nach den Vorschriften für die Unfallversicherungsträger im  
 Landes- und im kommunalen Bereich,

5.  für die in den Gemeinschaften des Deutschen Roten Kreuzes ehrenamtlich  
 Tätigen sowie für sonstige beim Deutschen Roten Kreuz mit Ausnahme der  
 Unternehmen des Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege Tätige,

6.  für Personen, die
 a.) nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a versichert sind,

 b.) nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b versichert sind,

7.  für Personen, die nach § 2 Absatz 3 Nummer 1 versichert sind, wenn es sich  
 um eine Vertretung des Bundes handelt,
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8.  für Personen, die nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 versichert sind,

9.  für Personen, die nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 versichert sind.

(2) Die Unfallversicherung Bund und Bahn ist auch zuständig

1. für das Bundeseisenbahnvermögen,

2. für die Deutsche Bahn AG und für die aus der Gesellschaft gemäß § 2 Absatz 1  
 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBI. I S.  
 2378, 2386) ausgegliederten Aktiengesellschaften,

3. für die Unternehmen,

 a.) die gemäß § 3 Absatz 3 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes aus den  
  Unternehmen im Sinne der Nummer 2 ausgegliedert worden sind,

 b.) die von den in Nummer 2 genannten Unternehmen überwiegend  
  beherrscht werden und

 c.) die unmittelbar und überwiegend Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen  
  oder Eisenbahninfrastruktur betreiben oder diesen Zwecken wie Hilfsun- 
  ternehmen dienen,

4. für die Bahnversicherungsträger und die in der Anlage zu § 15 Absatz 2 des  
 Bundeseisenbahnneugliederungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBI. I S.  
 2378; 1994 I S. 2439) aufgeführten betrieblichen Sozialeinrichtungen und der  
 Selbsthilfeeinrichtungen mit Ausnahme der in der Anlage unter B Nummer 6  
 genannten Einrichtungen sowie für die der Krankenversorgung der Bundes- 
 bahnbeamten dienenden Einrichtungen,

5. für Magnetschwebebahnunternehmen des öffentlichen Verkehrs.

(3) Der Bund kann für einzelne Unternehmen der sonst zuständigen Berufsgenos-
senschaft beitreten. Er kann zum Ende eines Kalenderjahres aus der Berufsgenos-
senschaft austreten. Über den Eintritt und den Austritt entscheidet das zuständige 
Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und dem Bundesministerium der Finanzen.

(4) Der Bund kann ein Unternehmen, das in selbständiger Rechtsform betrieben 
wird, aus der Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft in die Zuständigkeit der  
Unfallversicherung Bund und Bahn übernehmen, wenn er an dem Unternehmen 
überwiegend beteiligt ist oder auf seine Organe einen ausschlaggebenden Einfluss 
hat. Unternehmen, die erwerbswirtschaftlich betrieben werden, sollen nicht über-
nommen werden. Die Übernahme kann widerrufen werden; die Übernahme ist zu 
widerrufen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht mehr vorliegen. Für die 
Übernahme und den Widerruf gilt Absatz 3 Satz 3 entsprechend. Die Übernahme 
wird mit Beginn des folgenden, der Widerruf zum Ende des laufenden Kalender- 
jahres wirksam. Abweichend von Satz 5 wird die Übernahme, die im Kalenderjahr 
der Gründung eines Unternehmens erklärt wird, mit Beginn des Unternehmens  
wirksam.
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Sechstes Kapitel

Dritter Abschnitt 

§ 186 Aufwendungen der Unfallversicherung Bund und Bahn
(1) Im Zuständigkeitsbereich des § 125 Absatz 1 finden von den Vorschriften  
des ersten Abschnittes die §§ 150, 152, 155, 164 bis 166, 168, 172, 172b und 172c  
Anwendung, soweit nicht in den folgenden Absätzen Abweichendes geregelt ist. 
Das Nähere bestimmt die Satzung.

(2) Die Aufwendungen für Unternehmen nach § 125 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4 
werden auf die beteiligten Unternehmer umgelegt. § 185 Absatz 5 gilt entsprechend.

(3) Die Aufwendungen der Unfallversicherung Bund und Bahn für die Versicherung 
nach § 125 Absatz 1 Nr. 1, 4, 6a und 7 und 8 werden auf die Dienststellen des Bundes 
umgelegt. Die Satzung bestimmt, in welchem Umfang diese Aufwendungen nach 
der Zahl der Versicherten oder den Arbeitsentgelten und in welchem Umfang nach 
dem Grad des Gefährdungsrisikos unter Berücksichtigung der Leistungsaufwendun-
gen umgelegt werden. Die Aufwendungen für die Versicherung nach § 125 Absatz 1 
Nr. 2 erstattet die Agentur für Arbeit, die Aufwendungen für die Versicherung nach  
§ 125 Absatz 1 Nr. 5 das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die Aufwendun-
gen für die Versicherung nach § 125 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe b das Bundes- 
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Aufwen- 
dungen für Versicherte der alliierten Streitkräfte erstatten diese nach dem NATO-
Truppenstatut und den Zusatzabkommen jeweils für ihren Bereich. Im Übrigen  
werden die Aufwendungen der Unfallversicherung Bund und Bahn im Zuständig-
keitsbereich des § 125 Absatz 1 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
getragen.

(4) Die Dienststellen des Bundes und die Bundesagentur für Arbeit entrichten  
vierteljährlich im Voraus die Abschläge auf die zu erwartenden Aufwendungen.  
Die Unfallversicherung Bund und Bahn hat der Bundesagentur für Arbeit und den 
Dienststellen des Bundes die für die Erstattung erforderlichen Angaben zu machen 
und auf Verlangen Auskunft zu erteilen. Das Nähere über die Durchführung der  
Erstattung regelt die Satzung; bei den Verwaltungskosten kann auch eine pau- 
schalierte Erstattung vorgesehen werden.

§ 193  Pflicht zur Anzeige eines Versicherungsfalls durch die Unternehmer
(1) Die Unternehmer haben Unfälle von Versicherten in ihren Unternehmen dem 
Unfallversicherungsträger anzuzeigen, wenn Versicherte getötet oder so verletzt 
sind, dass sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig werden. Satz 1 gilt entsprechend für 
Unfälle von Versicherten, deren Versicherung weder eine Beschäftigung noch eine 
selbständige Tätigkeit voraussetzt.
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(2) Haben Unternehmer im Einzelfall Anhaltspunkte, dass bei Versicherten ihrer Un-
ternehmen eine Berufskrankheit vorliegen könnte, haben sie diese dem Unfallversi-
cherungsträger anzuzeigen.

(3) Bei Unfällen der nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b Versicherten hat der Schul- 
hoheitsträger die Unfälle auch dann anzuzeigen, wenn er nicht Unternehmer ist. Bei 
Unfällen der nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 Buchstabe a Versicherten hat der Träger der Ein-
richtung, in der die stationäre oder teilstationäre Behandlung oder die stationären, 
teilstationären oder ambulanten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation  
erbracht werden, die Unfälle anzuzeigen.

(4) Die Anzeige ist binnen drei Tagen zu erstatten, nachdem die Unternehmer von 
dem Unfall oder von den Anhaltspunkten für eine Berufskrankheit Kenntnis erlangt 
haben. Der Versicherte kann vom Unternehmer verlangen, dass ihm eine Kopie der 
Anzeige überlassen wird.

(5) Die Anzeige ist vom Betriebs- oder Personalrat mit zu unterzeichnen; bei  
Erstattung der Anzeige durch Datenübertragung ist anzugeben, welches Mitglied 
des Betriebs- oder Personalrats vor der Absendung von ihr Kenntnis genommen hat.  
Der Unternehmer hat die Sicherheitsfachkraft und den Betriebsarzt über jede Unfall- 
oder Berufskrankheitenanzeige in Kenntnis zu setzen. Verlangt der Unfallversiche-
rungsträger zur Feststellung, ob eine Berufskrankheit vorliegt, Auskünfte über  
gefährdende Tätigkeiten von Versicherten, haben die Unternehmer den Betriebs- 
oder Personalrat über dieses Auskunftsersuchen unverzüglich zu unterrichten.

(6) (weggefallen)

(7) Bei Unfällen in Unternehmen, die der allgemeinen Arbeitsschutzaufsicht  
unterstehen, hat der Unternehmer eine Durchschrift der Anzeige der für den  
Arbeitsschutz zuständigen Behörde zu übersenden. Bei Unfällen in Unternehmen, 
die der bergbehördlichen Aufsicht unterstehen, ist die Durchschrift an die zuständi-
ge untere Bergbehörde zu übersenden. Wird eine Berufskrankheit angezeigt, über-
sendet der Unfallversicherungsträger eine Durchschrift der Anzeige unverzüglich 
der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörde. Wird der für 
den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörde eine Berufskrankheit 
angezeigt, übersendet sie dem Unfallversicherungsträger unverzüglich eine Durch-
schrift der Anzeige.

(8) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates den für Aufgaben der Prävention und der 
Einleitung eines Feststellungsverfahrens erforderlichen Inhalt der Anzeige, ihre 
Form und die Art und Weise ihrer Übermittlung sowie die Empfänger, die Anzahl und 
den Inhalt der Durchschriften.
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(9) Unfälle nach Absatz 1, die während der Fahrt auf einem Seeschiff eingetreten 
sind, sind ferner in das Schiffstagebuch einzutragen und dort oder in einem Anhang 
kurz darzustellen. Ist ein Schiffstagebuch nicht zu führen, haben die Schiffsführer 
Unfälle nach Satz 1 in einer besonderen Niederschrift nachzuweisen.

SGB VII
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Gesetz über die Durchführung von  
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur  
Verbesserung der Sicherheit und des  
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten  
bei der Arbeit  
(Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG)

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften 

§ 1  Zielsetzung und Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern. 
Es gilt in allen Tätigkeitsbereichen und findet im Rahmen der Vorgaben des See-
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 
II S. 1799) auch in der ausschließlichen Wirtschaftszone Anwendung.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für den Arbeitsschutz von Hausangestellten in privaten 
Haushalten. Es gilt nicht für den Arbeitsschutz von Beschäftigten auf Seeschiffen 
und in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit dafür entspre-
chende Rechtsvorschriften bestehen.

(3) Pflichten, die die Arbeitgeber zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit nach sonstigen Rechtsvorschriften 
haben, bleiben unberührt. Satz 1 gilt entsprechend für Pflichten und Rechte der 
Beschäftigten. Unberührt bleiben Gesetze, die andere Personen als Arbeitgeber zu 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes verpflichten.

(4) Bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften treten an die Stelle der  
Betriebs- oder Personalräte die Mitarbeitervertretungen entsprechend dem  
kirchlichen Recht.

vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), zuletzt geändert durch 
Artikel 427 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. I S. 1474)
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§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne dieses Gesetzes sind Maßnahmen 
zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:

1.  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

2.  die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten

3.  arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichts- 
 gesetzes ausgenommen die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen  
 Gleichgestellten

4. Beamtinnen und Beamte

5. Richterinnen und Richter

6. Soldatinnen und Soldaten

7. die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten

(3) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Personen 
und rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 2  
beschäftigen.

(4) Sonstige Rechtsvorschriften im Sinne dieses Gesetzes sind Regelungen über 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes in anderen Gesetzen, in Rechtsverordnungen und 
Unfallverhütungsvorschriften.

(5) Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes gelten für den Bereich des öffentlichen 
Dienstes die Dienststellen. Dienststellen sind die einzelnen Behörden, Verwaltungs-
stellen und Betriebe der Verwaltungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und 
der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die 
Gerichte des Bundes und der Länder sowie die entsprechenden Einrichtungen der 
Streitkräfte.

Zweiter Abschnitt
Pflichten des Arbeitgebers 

§ 3  Grundpflichten des Arbeitgebers
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeits- 
schutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und  
Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen 
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auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gege-
benheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten anzustreben.

(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeit- 
geber unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten

1.  für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereit- 
 zustellen sowie

2.  Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen  
 Tätigkeiten und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beach- 
 tet werden und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen  
 können.

(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den  
Beschäftigten auferlegen.

§ 4  Allgemeine Grundsätze
Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allge- 
meinen Grundsätzen auszugehen:

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die  
 physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die ver- 
 bleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird.

2.  Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen.

3.  Bei den Maßnahmen sind der Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene  
 sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berück- 
 sichtigen.

4.  Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation,  
 sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt  
 auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen.

5.  Individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen.

6.  Spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen  
 sind zu berücksichtigen.

7.  Den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen.

8.  Mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind  
 nur zulässig, wenn dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist.

§ 5  Beurteilung der Arbeitsbedingungen
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer  
Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeits-
schutzes erforderlich sind.
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(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei 
gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder  
einer Tätigkeit ausreichend.

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,

2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,

3.  die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbeson- 
 dere von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang  
 damit,

4.  die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und  
 Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,

5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,

6. psychische Belastungen bei der Arbeit.

§ 6  Dokumentation
(1) Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der  
Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefährdungs-
situation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben  
enthalten.

(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein Beschäftigter getötet oder so verletzt 
wird, dass er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeits- oder 
dienstunfähig wird, hat der Arbeitgeber zu erfassen.

§ 7  Übertragung von Aufgaben
Bei der Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte hat der Arbeitgeber je nach Art 
der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Beschäftigten befähigt sind, die für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden 
Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten.

§ 8  Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber
(1) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig, sind die 
Arbeitgeber verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzbestimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit erforderlich ist, haben die  
Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten insbesondere sich gegenseitig und ihre  
Beschäftigten über die mit den Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten zu unterrichten und Maßnahmen zur Verhütung  
dieser Gefahren abzustimmen.
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(2) Der Arbeitgeber muss sich je nach Art der Tätigkeit vergewissern, dass die  
Beschäftigten anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig werden, hinsichtlich 
der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit in seinem 
Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben.

§ 9 Besondere Gefahren
(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, damit nur Beschäftigte Zugang zu 
besonders gefährlichen Arbeitsbereichen haben, die zuvor geeignete Anweisungen 
erhalten haben.

(2) Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Beschäftigten, die einer 
unmittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein können, möglichst 
frühzeitig über diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnah-
men unterrichtet sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für die eigene Sicher-
heit oder die Sicherheit anderer Personen müssen die Beschäftigten die geeigneten 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung selbst treffen können, 
wenn der zuständige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse der 
Beschäftigten und die vorhandenen technischen Mittel zu berücksichtigen. Den  
Beschäftigten dürfen aus ihrem Handeln keine Nachteile entstehen, es sei denn,  
sie haben vorsätzlich oder grob fahrlässig ungeeignete Maßnahmen getroffen.

(3) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, die es den Beschäftigten bei  
unmittelbarer erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch sofortiges Verlassen der 
Arbeitsplätze in Sicherheit zu bringen. Den Beschäftigten dürfen hierdurch keine 
Nachteile entstehen. Hält die unmittelbare erhebliche Gefahr an, darf der Arbeit- 
geber die Beschäftigten nur in besonders begründeten Ausnahmefällen auffordern, 
ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. Gesetzliche Pflichten der Beschäftigten zur  
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit sowie die §§ 7 und 11 des  
Soldatengesetzes bleiben unberührt.

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen
(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten 
sowie der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, 
Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat 
er der Anwesenheit anderer Personen Rechnung zu tragen. Er hat auch dafür zu sor-
gen, dass im Notfall die erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen Stellen, 
insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizinischen Notversorgung, 
der Bergung und der Brandbekämpfung eingerichtet sind.

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der 
Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. 
Anzahl, Ausbildung und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten  
müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und zu den  
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bestehenden besonderen Gefahren stehen. Vor der Benennung hat der Arbeitgeber 
den Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weitergehende Beteiligungsrechte bleiben 
unberührt. Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten Aufgaben auch selbst 
wahrnehmen, wenn er über die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung und Aus- 
rüstung verfügt.

§ 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf ihren Wunsch unbeschadet der Pflichten 
aus anderen Rechtsvorschriften zu ermöglichen, sich je nach den Gefahren für ihre 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig arbeitsmedizinisch untersu-
chen zu lassen, es sei denn, auf Grund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und 
der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem Gesundheitsschaden  
zu rechnen.

§ 12 Unterweisung
(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterwei-
sen. Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den 
Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die 
Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, 
der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der 
Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muss an die Gefährdungs-
entwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden.

(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur Unterweisung nach  
Absatz 1 den Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der  
Qualifikation und der Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung überlas-
sen werden, vorzunehmen. Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers 
bleiben unberührt.

§ 13  Verantwortliche Personen
(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergebenden Pflich-
ten sind neben dem Arbeitgeber

1.  sein gesetzlicher Vertreter,

2.  das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person,

3.  der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft,

4.  Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes  
 beauftragt sind, im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befug- 
 nisse,
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5.  sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
 Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift verpflichtete  
 Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit 
beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwor-
tung wahrzunehmen.

§ 14  Unterrichtung und Anhörung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
(1) Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind vor Beginn der Beschäftigung 
und bei Veränderungen in ihren Arbeitsbereichen über Gefahren für Sicherheit und 
Gesundheit, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sein können, sowie über die Maß-
nahmen und Einrichtungen zur Verhütung dieser Gefahren und die nach § 10 Abs. 2 
getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

(2) Soweit in Betrieben des öffentlichen Dienstes keine Vertretung der Beschäftigten 
besteht, hat der Arbeitgeber die Beschäftigten zu allen Maßnahmen zu hören, die 
Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten haben können.

Dritter Abschnitt
Pflichten und Rechte der Beschäftigten 

§ 15  Pflichten der Beschäftigten
(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der 
Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit Sorge zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten auch für 
die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen 
oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschäftigten insbesondere Maschinen, 
Geräte, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie 
Schutzvorrichtungen und die ihnen zur Verfügung gestellte persönliche Schutzaus-
rüstung bestimmungsgemäß zu verwenden.

§ 16  Besondere Unterstützungspflichten
(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten 
jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und 
Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich 
zu melden.



29

ArbSchG

(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit den Arbeitgeber darin zu unterstützen, die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten und seine 
Pflichten entsprechend den behördlichen Auflagen zu erfüllen. Unbeschadet ihrer 
Pflicht nach Absatz 1 sollen die Beschäftigten von ihnen festgestellte Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den Schutzsystemen auch der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftragten nach § 22 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch mitteilen.

§ 17  Rechte der Beschäftigten
(1) Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fragen 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen. Für Beam-
tinnen und Beamte des Bundes ist § 171 des Bundesbeamtengesetzes anzuwenden. 
Entsprechendes Landesrecht bleiben unberührt.

(2) Sind Beschäftigte auf Grund konkreter Anhaltspunkte der Auffassung, dass die 
vom Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausrei-
chen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu gewährleisten 
und hilft der Arbeitgeber darauf gerichteten Beschwerden von Beschäftigten nicht 
ab, können sich diese an die zuständige Behörde wenden. Hierdurch dürfen den 
Beschäftigten keine Nachteile entstehen. Die in Absatz 1 Satz 2 und 3 genannten 
Vorschriften sowie die Vorschriften der Wehrbeschwerdeordnung und des Gesetzes 
über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages bleiben unberührt.

Vierter Abschnitt
Verordnungsermächtigungen 

§ 18  Verordnungsermächtigungen
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates vorzuschreiben, welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die 
sonstigen verantwortlichen Personen zu treffen haben und wie sich die Beschäftig-
ten zu verhalten haben, um ihre jeweiligen Pflichten, die sich aus diesem Gesetz 
ergeben, zu erfüllen. In diesen Rechtsverordnungen kann auch bestimmt werden, 
dass bestimmte Vorschriften des Gesetzes zum Schutz anderer als in § 2 Abs. 2  
genannter Personen anzuwenden sind.

(2) Durch Rechtsverordnungen nach Absatz 1 kann insbesondere bestimmt werden,

1.  dass und wie zur Abwehr bestimmter Gefahren, Dauer oder Lage der  
 Beschäftigung oder die Zahl der Beschäftigten begrenzt werden muss,



30

ArbSchG

2. dass der Einsatz bestimmter Arbeitsmittel oder -verfahren mit besonderen  
 Gefahren für die Beschäftigten verboten ist oder der zuständigen Behörde  
 angezeigt oder von ihr erlaubt sein muss oder besonders gefährdete  
 Personen dabei nicht beschäftigt werden dürfen,

3. dass bestimmte, besonders gefährliche Betriebsanlagen einschließlich  
 der Arbeits- und Fertigungsverfahren vor Inbetriebnahme in regelmäßigen  
 Abständen oder auf behördliche Anordnung fachkundig geprüft werden  
 müssen,

3a.  dass für bestimmte Beschäftigte angemessene Unterkünfte bereitzustellen  
 sind, wenn dies aus Gründen der Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit  
 oder aus Gründen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit erforderlich  
 ist und welche Anforderungen dabei zu erfüllen sind,

4. dass Beschäftigte, bevor sie eine bestimmte gefährdende Tätigkeit aufneh- 
 men oder fortsetzen oder nachdem sie sie beendet haben, arbeitsmedizi- 
 nisch zu untersuchen sind und welche besonderen Pflichten der Arzt dabei  
 zu beachten hat,

5. dass Ausschüsse zu bilden sind, denen die Aufgabe übertragen wird, die  
 Bundesregierung oder das zuständige Bundesministerium zur Anwendung  
 der Rechtsverordnungen zu beraten, dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin  
 und Hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte arbeitswissen- 
 schaftliche Erkenntnisse zu ermitteln sowie Regeln zu ermitteln, wie die in  
 den Rechtsverordnungen gestellten Anforderungen erfüllt werden können.  
 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die Regeln und Erkennt- 
 nisse amtlich bekannt machen.

(3) In epidemischen Lagen von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 des Infek- 
tionsschutzgesetzes kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ohne  
Zustimmung des Bundesrates spezielle Rechtsverordnungen nach Absatz 1 für  
einen befristeten Zeitraum erlassen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
kann ohne Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung für einen befris- 
teten Zeitraum, der spätestens mit Ablauf des 7. April 2023 endet,

1.  bestimmen, dass spezielle Rechtsverordnungen nach Satz 1 nach Aufhebung  
 der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5  
 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes fortgelten, und diese ändern sowie

2.  spezielle Rechtsverordnungen nach Absatz 1 erlassen.
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§ 19  Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften und zwischenstaatliche  
 Vereinbarungen

Rechtsverordnungen nach § 18 können auch erlassen werden, soweit dies zur 
Durchführung von Rechtsakten des Rates oder der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften oder von Beschlüssen internationaler Organisationen oder von  
zwischenstaatlichen Vereinbarungen, die Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen, 
erforderlich ist, insbesondere um Arbeitsschutzpflichten für andere als in § 2 Abs. 3 
genannte Personen zu regeln.

§ 20 Regelungen für den öffentlichen Dienst
(1) Für die Beamten der Länder, Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts regelt das Landesrecht, ob und inwieweit 
die nach § 18 erlassenen Rechtsverordnungen gelten.

(2) Für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Dienst des Bundes, insbesondere bei 
der Bundeswehr, der Polizei, den Zivil- und Katastrophenschutzdiensten, dem Zoll 
oder den Nachrichtendiensten, können das Bundeskanzleramt, das Bundes- 
ministerium des Innern, für Bau und Heimat, das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur, das Bundesministerium für Verkehr, das Bundesministe-
rium der Verteidigung oder das Bundesministerium der Finanzen, soweit sie hierfür 
jeweils zuständig sind, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
bestimmen, dass Vorschriften dieses Gesetzes ganz oder zum Teil nicht anzu- 
wenden sind, soweit öffentliche Belange dies zwingend erfordern, insbesondere  
zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit. Rechts-
verordnungen nach Satz 1 werden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und soweit nicht das Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat selbst ermächtigt ist, im Einvernehmen mit diesem Ministerium 
erlassen. In den Rechtsverordnungen ist gleichzeitig festzulegen, wie die Sicherheit 
und der Gesundheitsschutz bei der Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele dieses 
Gesetzes auf andere Weise gewährleistet werden. Für Tätigkeiten im öffentlichen 
Dienst der Länder, Gemeinden und sonstigen landesunmittelbaren Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts können den Sätzen 1 und 3  
entsprechende Regelungen durch Landesrecht getroffen werden.

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie 

§ 20a  Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie
(1) Nach den Bestimmungen dieses Abschnittes entwickeln Bund, Länder und  
Unfallversicherungsträger im Interesse eines wirksamen Arbeitsschutzes eine  
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gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie und gewährleisten ihre Umsetzung 
und Fortschreibung. Mit der Wahrnehmung der ihnen gesetzlich zugewiesenen Auf-
gaben zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit tragen 
Bund, Länder und Unfallversicherungsträger dazu bei, die Ziele der gemeinsamen 
deutschen Arbeitsschutzstrategie zu erreichen.

(2) Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie umfasst

1. die Entwicklung gemeinsamer Arbeitsschutzziele,

2. die Festlegung vorrangiger Handlungsfelder und von Eckpunkten für Arbeits- 
 programme sowie deren Ausführung nach einheitlichen Grundsätzen,

3. die Evaluierung der Arbeitsschutzziele, Handlungsfelder und Arbeitspro- 
 gramme mit geeigneten Kennziffern,

4. die Festlegung eines abgestimmten Vorgehens der für den Arbeitsschutz  
 zuständigen Landesbehörden und der Unfallversicherungsträger bei der  
 Beratung und Überwachung der Betriebe,

5. die Herstellung eines verständlichen, überschaubaren und abgestimmten  
 Vorschriften- und Regelwerks.

§ 20b  Nationale Arbeitsschutzkonferenz
(1) Die Aufgabe der Entwicklung, Steuerung und Fortschreibung der gemeinsamen  
deutschen Arbeitsschutzstrategie nach § 20a Abs. 1 Satz 1 wird von der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz wahrgenommen. Sie setzt sich aus jeweils drei stimmbe-
rechtigten Vertretern von Bund, Ländern und den Unfallversicherungsträgern zu-
sammen und bestimmt für jede Gruppe drei Stellvertreter. Außerdem entsenden die 
Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die Behandlung von 
Angelegenheiten nach § 20a Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 jeweils bis zu drei Vertreter in 
die Nationale Arbeitsschutzkonferenz; sie nehmen mit beratender Stimme an den  
Sitzungen teil. Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz gibt sich eine Geschäftsord-
nung; darin werden insbesondere die Arbeitsweise und das Beschlussverfahren 
festgelegt. Die Geschäftsordnung muss einstimmig angenommen werden.

(2) Alle Einrichtungen, die mit Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit befasst 
sind, können der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz Vorschläge für Arbeitsschutz-
ziele, Handlungsfelder und Arbeitsprogramme unterbreiten.

(3) Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz wird durch ein Arbeitsschutzforum unter-
stützt, das in der Regel einmal jährlich stattfindet. Am Arbeitsschutzforum sollen 
sachverständige Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, der Berufs- und Wirtschaftsverbände, der Wissenschaft, der Kranken- und 
Rentenversicherungsträger von Einrichtungen im Bereich Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit sowie von Einrichtungen, die der Förderung der Beschäftigungsfähig-
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keit dienen, teilnehmen. Das Arbeitsschutzforum hat die Aufgabe, eine frühzeitige 
und aktive Teilhabe der sachverständigen Fachöffentlichkeit an der Entwicklung und 
Fortschreibung der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie sicherzustellen 
und die nationale Arbeitsschutzkonferenz entsprechend zu beraten.

(4) Einzelheiten zum Verfahren der Einreichung von Vorschlägen nach Absatz 2 und 
zur Durchführung des Arbeitsschutzforums nach Absatz 3 werden in der Geschäfts-
ordnung der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz geregelt.

(5) Die Geschäfte der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz und des Arbeitsschutz- 
forums führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Einzelheiten 
zu Arbeitsweise und Verfahren werden in der Geschäftsordnung der Nationalen  
Arbeitsschutzkonferenz festgelegt.

Sechster Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 21  Zuständige Behörden; Zusammenwirken mit den Trägern der gesetzlichen  
 Unfallversicherung

(1) Die Überwachung des Arbeitsschutzes nach diesem Gesetz ist staatliche Auf- 
gabe. Die zuständigen Behörden haben die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu überwachen und die  
Arbeitgeber bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu beraten. Bei der Überwachung  
haben die zuständigen Behörden bei der Auswahl von Betrieben Art und Umfang 
des betrieblichen Gefährdungspotenzials zu berücksichtigen.

(1a) Die zuständigen Landesbehörden haben bei der Überwachung nach Absatz 1  
sicherzustellen, dass im Laufe eines Kalenderjahres eine Mindestanzahl an Betrie-
ben besichtigt wird. Beginnend mit dem Kalenderjahr 2026 sind im Laufe eines  
Kalenderjahres mindestens 5 Prozent der im Land vorhandenen Betriebe zu  
besichtigen (Mindestbesichtigungsquote). Von der Mindestbesichtigungsquote 
kann durch Landesrecht nicht abgewichen werden. Erreicht eine Landesbehörde die 
Mindestbesichtigungsquote nicht, so hat sie die Zahl der besichtigten Betriebe bis 
zum Kalenderjahr 2026 schrittweise mindestens so weit zu erhöhen, dass sie die 
Mindestbesichtigungsquote erreicht. Maßgeblich für die Anzahl der im Land vor- 
handenen Betriebe ist die amtliche Statistik der Bundesagentur für Arbeit des  
Vorjahres.

(2) Die Aufgaben und Befugnisse der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
richten sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach den Vorschriften des Sozial-
gesetzbuchs. Soweit die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem  
Sozialgesetzbuch im Rahmen ihres Präventionsauftrags auch Aufgaben zur Gewähr-
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leistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten wahrnehmen, 
werden sie ausschließlich im Rahmen ihrer autonomen Befugnisse tätig.

(3) Die zuständigen Landesbehörden und die Unfallversicherungsträger wirken auf 
der Grundlage einer gemeinsamen Beratungs- und Überwachungsstrategie nach  
§ 20a Abs. 2 Nr. 4 eng zusammen und stellen den Erfahrungsaustausch sicher.  
Diese Strategie umfasst die Abstimmung allgemeiner Grundsätze zur methodischen 
Vorgehensweise bei

1. der Beratung und Überwachung der Betriebe,

2. der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und Überwachungsschwerpunkte, auf- 
 einander abgestimmter oder gemeinsamer Schwerpunktaktionen und Arbeits- 
 programme und

3. der Förderung eines Daten- und sonstigen Informationsaustausches, insbe- 
 sondere über Betriebsbesichtigungen und deren wesentliche Ergebnisse. 

Die zuständigen Landesbehörden vereinbaren mit den Unfallversicherungsträgern 
nach § 20 Abs. 2 Satz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch die Maßnahmen, die 
zur Umsetzung der gemeinsamen Arbeitsprogramme nach § 20a Abs. 2 Nr. 2 und 
der gemeinsamen Beratungs- und Überwachungsstrategie notwendig sind; sie  
evaluieren deren Zielerreichung mit den von der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz 
nach § 20a Abs. 2 Nr. 3 bestimmten Kennziffern.

(4) Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde kann mit Trägern 
der gesetzlichen Unfallversicherung vereinbaren, dass diese in näher zu bestim-
menden Tätigkeitsbereichen die Einhaltung dieses Gesetzes, bestimmter Vorschrif-
ten dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen überwachen. In der Vereinbarung sind Art und Umfang der Überwachung 
sowie die Zusammenarbeit mit den staatlichen Arbeitsschutzbehörden festzulegen.

(5) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, ist zuständige Behörde für die  
Durchführung dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverord-
nungen in den Betrieben und Verwaltungen des Bundes die Zentralstelle für Arbeits-
schutz beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Im Auftrag der 
Zentralstelle handelt, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Unfallversicherung 
Bund und Bahn, die insoweit der Aufsicht des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat unterliegt; Aufwendungen werden nicht erstattet. Im öffentlichen 
Dienst im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur führt die Unfallversicherung Bund und Bahn, soweit die Eisenbahn-Unfall-
kasse bis zum 31. Dezember 2014 Träger der Unfallversicherung war, dieses Gesetz 
durch. Für Betriebe und Verwaltungen in den Geschäftsbereichen des Bundesminis-
teriums der Verteidigung und des Auswärtigen Amtes hinsichtlich seiner Auslands-
vertretungen führt das jeweilige Bundesministerium, soweit es jeweils zuständig 
ist, oder die von ihm jeweils bestimmte Stelle dieses Gesetz durch. Im Geschäfts-
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bereich des Bundesministeriums der Finanzen führt die Berufsgenossenschaft Ver-
kehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation dieses Gesetz durch, soweit der 
Geschäftsbereich des ehemaligen Bundesministeriums für Post und Telekommuni-
kation betroffen ist. Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für Betriebe und Verwaltungen, die 
zur Bundesverwaltung gehören, für die aber eine Berufsgenossenschaft Träger der  
Unfallversicherung ist. Die zuständigen Bundesministerien können mit den Berufs-
genossenschaften für diese Betriebe und Verwaltungen vereinbaren, dass das  
Gesetz von den Berufsgenossenschaften durchgeführt wird; Aufwendungen werden 
nicht erstattet.

§ 22  Befugnisse der zuständigen Behörden
(1) Die zuständige Behörde kann vom Arbeitgeber oder von den verantwortlichen 
Personen die zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe erforderlichen Aus- 
künfte und die Überlassung von entsprechenden Unterlagen verlangen. Werden 
Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig, kann die zuständige 
Behörde von den Arbeitgebern oder von den verantwortlichen Personen verlangen, 
dass das Ergebnis der Abstimmung über die zu treffenden Maßnahmen nach § 8 
Absatz 1 schriftlich vorgelegt wird. Die auskunftspflichtige Person kann die Auskunft 
auf solche Fragen oder die Vorlage derjenigen Unterlagen verweigern, deren Beant-
wortung oder Vorlage sie selbst oder einen ihrer in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivil-
prozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. Die auskunftspflichtige Person 
ist darauf hinzuweisen.

(2) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt, zu den Betriebs- 
und Arbeitszeiten Betriebsstätten, Geschäfts- und Betriebsräume zu betreten, zu 
besichtigen und zu prüfen sowie in die geschäftlichen Unterlagen der auskunfts-
pflichtigen Person Einsicht zu nehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben  
erforderlich ist. Außerdem sind sie befugt, Betriebsanlagen, Arbeitsmittel und  
persönliche Schutzausrüstungen zu prüfen, Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe  
zu untersuchen, Messungen vorzunehmen und insbesondere arbeitsbedingte  
Gesundheitsgefahren festzustellen und zu untersuchen, auf welche Ursachen ein 
Arbeitsunfall, eine arbeitsbedingte Erkrankung oder ein Schadensfall zurückzufüh-
ren ist. Sie sind berechtigt, die Begleitung durch den Arbeitgeber oder eine von ihm 
beauftragte Person zu verlangen. Der Arbeitgeber oder die verantwortlichen Perso-
nen haben die mit der Überwachung beauftragten Personen bei der Wahrnehmung 
ihrer Befugnisse nach den Sätzen 1 und 2 zu unterstützen. Außerhalb der in Satz 
1 genannten Zeiten dürfen die mit der Überwachung beauftragten Personen ohne 
Einverständnis des Arbeitgebers die Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 nur tref-
fen, soweit sie zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung erforderlich sind. Wenn sich die Arbeitsstätte in einer Wohnung befindet, 
dürfen die mit der Überwachung beauftragten Personen die Maßnahmen nach den 
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Sätzen 1 und 2 ohne Einverständnis der Bewohner oder Nutzungsberechtigten nur 
treffen, soweit sie zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung erforderlich sind. Die auskunftspflichtige Person hat die Maßnahmen 
nach den Sätzen 1, 2, 5 und 6 zu dulden. Die Sätze 1 und 5 gelten entsprechend, 
wenn nicht feststeht, ob in der Arbeitsstätte Personen beschäftigt werden, jedoch 
Tatsachen gegeben sind, die diese Annahme rechtfertigen. Das Grundrecht der  
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit ein- 
geschränkt.

(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen,

1.  welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen oder  
 die Beschäftigten zur Erfüllung der Pflichten zu treffen haben, die sich aus  
 diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord- 
 nungen ergeben,

2.  welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen zur  
 Abwendung einer besonderen Gefahr für Leben und Gesundheit der Beschäf- 
 tigten zu treffen haben.

Die zuständige Behörde hat, wenn nicht Gefahr im Verzug ist, zur Ausführung der 
Anordnung eine angemessene Frist zu setzen. Wird eine Anordnung nach Satz 1 
nicht innerhalb einer gesetzten Frist oder eine für sofort vollziehbar erklärte Anord-
nung nicht sofort ausgeführt, kann die zuständige Behörde die von der Anordnung 
betroffene Arbeit oder die Verwendung oder den Betrieb der von der Anordnung  
betroffenen Arbeitsmittel untersagen. Maßnahmen der zuständigen Behörde im  
Bereich des öffentlichen Dienstes, die den Dienstbetrieb wesentlich beeinträchti-
gen, sollen im Einvernehmen mit der obersten Bundes- oder Landesbehörde oder 
dem Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde getroffen werden.

§ 23 Betriebliche Daten; Zusammenarbeit mit anderen Behörden; Jahresbericht
(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde zu einem von ihr bestimmten  
Zeitpunkt Mitteilungen über

1. die Zahl der Beschäftigten und derer, an die er Heimarbeit vergibt, aufge- 
 gliedert nach Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit,

2.  den Namen oder die Bezeichnung und Anschrift des Betriebs, in dem er sie  
 beschäftigt,

3.  seinen Namen, seine Firma und seine Anschrift sowie

4.  den Wirtschaftszweig, dem sein Betrieb angehört,

zu machen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch  
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, dass die Stel-
len der Bundesverwaltung, denen der Arbeitgeber die in Satz 1 genannten Mitteilun-
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gen bereits auf Grund einer Rechtsvorschrift mitgeteilt hat, diese Angaben an die 
für die Behörden nach Satz 1 zuständigen obersten Landesbehörden als Schreiben 
oder auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung wei-
terzuleiten haben. In der Rechtsverordnung können das Nähere über die Form der 
weiterzuleitenden Angaben sowie die Frist für die Weiterleitung bestimmt werden. 
Die weitergeleiteten Angaben dürfen nur zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
Behörden nach § 21 Abs. 1 liegenden Arbeitsschutzaufgaben verarbeitet werden.

(2) Die mit der Überwachung beauftragten Personen dürfen die ihnen bei ihrer Über-
wachungstätigkeit zur Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
nur in den gesetzlich geregelten Fällen oder zur Verfolgung von Gesetzwidrigkeiten 
oder zur Erfüllung von gesetzlich geregelten Aufgaben zum Schutz der Versicherten 
dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung oder zum Schutz der Umwelt den 
dafür zuständigen Behörden offenbaren. Soweit es sich bei Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen um Informationen über die Umwelt im Sinne des Umweltinfor-
mationsgesetzes handelt, richtet sich die Befugnis zu ihrer Offenbarung nach dem 
Umweltinformationsgesetz.

(3) Ergeben sich im Einzelfall für die zuständigen Behörden konkrete Anhaltspunkte 
für

1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne den erforderlichen  
 Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthalts- 
 gestattung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berech- 
 tigen, oder eine Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozial- 
 gesetzbuch,

2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten
 Buches Sozialgesetzbuch gegenüber einer Dienststelle der Bundesagentur für  
 Arbeit, einem Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- oder Renten- 
 versicherung oder einem Träger der Sozialhilfe oder gegen die Meldepflicht  
 nach § 8a des Asylbewerberleistungsgesetzes,

3.  Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit,

4.  Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 

5.  Verstöße gegen die Vorschriften des Vierten und Siebten Buches Sozialgesetz- 
 buch über die Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen,

6.  Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz,

7.  Verstöße gegen die Steuergesetze,

8.  Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der  
 Fleischwirtschaft,

unterrichten sie die für die Verfolgung und Ahndung der Verstöße nach den Num-
mern 1 bis 8 zuständigen Behörden, die Träger der Sozialhilfe sowie die Behörden 
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nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes. In den Fällen des Satzes 1 arbeiten die zuständi-
gen Behörden insbesondere mit den Agenturen für Arbeit, den Hauptzollämtern, 
den Rentenversicherungsträgern, den Krankenkassen als Einzugsstellen für die 
Sozialversicherungsbeiträge, den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung, den 
nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Gesetz 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit zuständigen Behörden, den Trägern der Sozial-
hilfe, den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden und den Finanzbe-
hörden zusammen.

(4) Die zuständigen obersten Landesbehörden haben über die Überwachungstätig-
keit der ihnen unterstellten Behörden einen Jahresbericht zu veröffentlichen. Der 
Jahresbericht umfasst auch Angaben zur Erfüllung von Unterrichtungspflichten aus 
internationalen Übereinkommen oder Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaf-
ten, soweit sie den Arbeitsschutz betreffen.

(5) Bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wird eine Bundes-
fachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit eingerichtet. Sie hat die Auf-
gabe, die Jahresberichte der Länder einschließlich der Besichtigungsquote nach  
§ 21 Absatz 1a auszuwerten und die Ergebnisse für den statistischen Bericht über 
den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und über das Unfall- und 
Berufskrankheitengeschehen in der Bundesrepublik Deutschland nach § 25 Absatz 
1 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch zusammenzufassen. Das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales kann die Arbeitsweise und das Verfahren der Bundes-
fachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im Errichtungserlass der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin festlegen.

§ 24  Ermächtigung zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften
Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwal-
tungsvorschriften erlassen, insbesondere

1. zur Durchführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlas- 
 senen Rechtsverordnungen, insbesondere dazu, welche Kriterien zur Auswahl  
 von Betrieben bei der Überwachung anzuwenden, welche Sachverhalte im  
 Rahmen einer Betriebsbesichtigung mindestens zu prüfen und welche  
 Ergebnisse aus der Überwachung für die Berichterstattung zu erfassen sind,

2. über die Gestaltung der Jahresberichte nach § 23 Abs. 4 und

3. über die Angaben, die die zuständigen obersten Landesbehörden dem Bun- 
 desministerium für Arbeit und Soziales für den Unfallverhütungsbericht nach  
 § 25 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch bis zu einem bestimmten  
 Zeitpunkt mitzuteilen haben.
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§ 24a Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Ausschuss für Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit gebildet, in dem geeignete Personen vonseiten 
der öffentlichen und privaten Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Landesbehör-
den, der gesetzlichen Unfallversicherung und weitere geeignete Personen, insbe-
sondere aus der Wissenschaft, vertreten sein sollen. Dem Ausschuss sollen nicht 
mehr als 15 Mitglieder angehören. Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mit-
glied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss ist ehrenamtlich. Ein Mitglied 
oder ein stellvertretendes Mitglied aus den anderen Ausschüssen beim Bundes- 
ministerium für Arbeit und Soziales nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 soll dauerhaft als 
Gast im Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit vertreten sein.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft die Mitglieder des Aus-
schusses für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und die stellvertretenden 
Mitglieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt die Vorsitzen-
de oder den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und die Wahl der 
oder des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
gehört es, soweit hierfür kein anderer Ausschuss beim Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 zuständig ist,

1. den Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige  
 gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für die Sicherheit und  
 Gesundheit der Beschäftigten zu ermitteln,

2. Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie die in diesem Gesetz gestellten  
 Anforderungen erfüllt werden können,

3. Empfehlungen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit aufzustellen,

4. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in allen Fragen des Arbeits- 
 schutzes zu beraten. 
 Das Arbeitsprogramm des Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei der  
 Arbeit wird mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales abgestimmt.  
 Der Ausschuss arbeitet eng mit den anderen Ausschüssen beim Bundes- 
 ministerium für Arbeit und Soziales nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 zusammen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die vom Ausschuss für  
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ermittelten Regeln und Erkenntnisse im 
Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt geben und die Empfehlungen veröffent- 
lichen. Der Arbeitgeber hat die bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu  
berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln und bei Beachtung dieser Erkennt-
nisse ist davon auszugehen, dass die in diesem Gesetz gestellten Anforderungen 
erfüllt sind, soweit diese von der betreffenden Regel abgedeckt sind. Die Anforde-
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rungen aus Rechtsverordnungen nach § 18 und dazu bekannt gegebene Regeln und 
Erkenntnisse bleiben unberührt.

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehörden können zu den  
Sitzungen des Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Vertrete-
rinnen oder Vertreter entsenden. Auf Verlangen ist ihnen in der Sitzung das Wort zu 
erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

§ 25  Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder § 19 zuwiderhandelt, soweit sie  
 für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder

2.  a.) als Arbeitgeber oder als verantwortliche Person einer vollziehbaren  
  Anordnung nach § 22 Abs. 3 oder

 b.)  als Beschäftigter einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1  
  Nr. 1 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2  
Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen des  
Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro  
geahndet werden.

§ 26  Strafvorschriften
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1.  eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete Handlung beharrlich wieder- 
 holt oder

2.  durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche
 Handlung Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet.

ArbSchG
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Erster Abschnitt

§ 1 Grundsatz
Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz und bei der  
Unfallverhütung unterstützen. Damit soll erreicht werden, dass

1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften den  
 besonderen Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt werden,

2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erkenntnisse zur  
 Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung verwirklicht wer- 
 den können,

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen einen  
 möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen.

Zweiter Abschnitt
Betriebsärzte

§ 2 Bestellung von Betriebsärzten
(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 3  
genannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf

1.  die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und  
 Gesundheitsgefahren,

2.  die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der  
 Arbeitnehmerschaft und

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheits- 
ingenieure und andere Fachkräfte für  
Arbeitssicherheit
(Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG)
vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), zuletzt geändert durch  
Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868)
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3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und die Art  
 der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten Betriebsärzte 
ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; 
insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit 
einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung überlas-
sen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
liche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. 
Ist der Betriebsarzt als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung 
unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten 
der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist der Betriebsarzt nicht als Arbeitnehmer ein-
gestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihm übertragenen 
Aufgaben freizustellen.

§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte
(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und 
bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. 
Sie haben insbesondere

1.  den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung  
 verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei

a.)  der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von  
 sozialen und sanitären Einrichtungen,

b.)  der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von  
 Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c.)  der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,

d.)  arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen ergono- 
 mischen sowie arbeitshygienischen Fragen, insbesondere des Arbeits- 
 rhythmus, der Arbeitszeit und der Pausenregelung, der Gestaltung der  
 Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung,

e.)  der Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb,

f.)  Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiederein- 
 gliederung Behinderter in den Arbeitsprozess,

g.)  der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,
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2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und zu  
 beraten sowie die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten,

3.  die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobach- 
 ten und im Zusammenhang damit

a.)  die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festge- 
 stellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und  
 die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur  
 Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung  
 hinzuwirken,

b.)  auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,

c.)  Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die Unter- 
 suchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber  
 Maßnahmen zur Verhütung dieser Erkrankungen vorzuschlagen,

4.  darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderun- 
 gen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten,  
 insbesondere sie über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei  
 der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur  
 Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei der Einsatzplanung und  
 Schulung der Helfer in „Erster Hilfe“ und des medizinischen Hilfspersonals  
 mitzuwirken.

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers diesem das Ergebnis  
arbeitsmedizinischer Untersuchungen mitzuteilen; § 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unbe-
rührt.

(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krankmeldungen der Arbeit-
nehmer auf ihre Berechtigung zu überprüfen.

§ 4  Anforderungen an Betriebsärzte
Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur Personen bestellen, die berechtigt sind, 
den ärztlichen Beruf auszuüben, und die über die zur Erfüllung der ihnen übertrage-
nen Aufgaben erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde verfügen.

Dritter Abschnitt
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

§ 5  Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit
(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieure, 
-techniker, -meister) schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 6 genannten Auf- 
gaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf
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1.  die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und  
 Gesundheitsgefahren,

2.  die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der  
 Arbeitnehmerschaft,

3.  die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und Art der  
 für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen,

4.  die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13 Abs. 1  
 Nr. 1, 2 oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen in Fragen  
 des Arbeitsschutzes.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung  
ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte 
und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu  
unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur  
Arbeitsleistung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur Erfüllung  
ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Belange zu ermöglichen. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Arbeitnehmer  
eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeits-
vergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeit-
geber. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so 
ist sie für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben 
freizustellen.

§ 6  Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim  
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit  
einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. Sie 
haben insbesondere

1.  den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung  
 verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei

 a.)  der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von  
 sozialen und sanitären Einrichtungen,

b.)  der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von  
 Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c.)  der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,
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d.)  der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsum- 
 gebung und in sonstigen Fragen der Ergonomie,

e.)  der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2.  die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der  
 Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren insbesondere vor ihrer Einführung  
 sicherheitstechnisch zu überprüfen,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobach- 
 ten und im Zusammenhang damit

a.)  die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festge- 
 stellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und  
 die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur  
 Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung  
 hinzuwirken,

b.)  auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,

c.)  Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergeb- 
 nisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur  
 Verhütung dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen,

4.  darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderun- 
 gen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten,  
 insbesondere sie über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei  
 der Arbeit ausgesetzt sind, so wie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur  
 Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei der Schulung der Sicher- 
 heitsbeauftragten mitzuwirken.

§ 7 Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit
(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für Arbeitssicherheit nur Personen bestellen, 
die den nachstehenden Anforderungen genügen: Der Sicherheitsingenieur muss  
berechtigt sein, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen und über die zur Erfül-
lung der ihm übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische Fach- 
kunde verfügen. Der Sicherheitstechniker oder -meister muss über die zur Erfüllung 
der ihm übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde  
verfügen.

(2) Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen, dass an Stelle eines  
Sicherheitsingenieurs, der berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu  
führen, jemand bestellt werden darf, der zur Erfüllung der sich aus § 6 ergebenden 
Aufgaben über entsprechende Fachkenntnisse verfügt.
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Vierter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§ 8 Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde
(1) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei der Anwendung ihrer 
arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Fachkunde weisungsfrei. Sie  
dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt 
werden. Betriebsärzte sind nur ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen und haben 
die Regeln der ärztlichen Schweigepflicht zu beachten.

(2) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder, wenn für einen Betrieb 
mehrere Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellt sind, der leiten-
de Betriebsarzt und die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit, unterstehen unmit-
telbar dem Leiter des Betriebs.

(3) Können sich Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit über eine von 
ihnen vorgeschlagene arbeitsmedizinische oder sicherheitstechnische Maßnahme 
mit dem Leiter des Betriebs nicht verständigen, so können sie ihren Vorschlag un-
mittelbar dem Arbeitgeber und, wenn dieser eine juristische Person ist, dem zustän-
digen Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs unterbreiten. Ist 
für einen Betrieb oder ein Unternehmen ein leitender Betriebsarzt oder eine leiten-
de Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt, steht diesen das Vorschlagsrecht nach 
Satz 1 zu. Lehnt der Arbeitgeber oder das zuständige Mitglied des zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organs den Vorschlag ab, so ist dies den Vorschlagenden 
schriftlich mitzuteilen und zu begründen; der Betriebsrat erhält eine Abschrift.

§ 9 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
(1) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten.

(2) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben den Betriebsrat 
über wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu  
unterrichten; sie haben ihm den Inhalt eines Vorschlags mitzuteilen, den sie nach  
§ 8 Abs. 3 dem Arbeitgeber machen. Sie haben den Betriebsrat auf sein Verlangen 
in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten.

(3) Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind mit Zustimmung des 
Betriebsrats zu bestellen und abzuberufen. Das gleiche gilt, wenn deren Aufgaben 
erweitert oder eingeschränkt werden sollen; im übrigen gilt § 87 in Verbindung mit  
§ 76 des Betriebsverfassungsgesetzes. Vor der Verpflichtung oder Entpflichtung  
eines freiberuflich tätigen Arztes, einer freiberuflich tätigen Fachkraft für Arbeits- 
sicherheit oder eines überbetrieblichen Dienstes ist der Betriebsrat zu hören.
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§ 10 Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten. Dazu gehört es insbesondere, gemeinsame 
Betriebsbegehungen vorzunehmen. Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den anderen im Betrieb für 
Angelegenheiten der technischen Sicherheit, des Gesundheits- und des Umwelt-
schutzes beauftragten Personen zusammen.

§ 11  Arbeitsschutzausschuss
Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, hat der 
Arbeitgeber in Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten einen Arbeitsschutz-
ausschuss zu bilden; bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigen sind Teilzeitbe-
schäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 
Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. Dieser 
Ausschuss setzt sich zusammen aus:

–  dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten,
–  zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern,
–  Betriebsärzten,
–  Fachkräften für Arbeitssicherheit und
–  Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch.

Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes und 
der Unfallverhütung zu beraten. Der Arbeitsschutzausschuss tritt mindestens 
einmal vierteljährlich zusammen.

§ 12  Behördliche Anordnungen
(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, welche Maßnahmen der  
Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den die gesetzlichen 
Pflichten näher bestimmenden Rechtsverordnungen und Unfallverhütungsvorschrif- 
ten ergebenden Pflichten, insbesondere hinsichtlich der Bestellung von Betriebs-
ärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit, zu treffen hat.

(2) Die zuständige Behörde hat, bevor sie eine Anordnung trifft,

1.  den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu hören und mit ihnen zu erörtern,  
 welche Maßnahmen angebracht erscheinen und

2.  dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung Gelegenheit zu  
 geben, an der Erörterung mit dem Arbeitgeber teilzunehmen und zu der von  
 der Behörde in Aussicht genommenen Anordnung Stellung zu nehmen.

(3) Die zuständige Behörde hat dem Arbeitgeber zur Ausführung der Anordnung 
eine angemessene Frist zu setzen.
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(4) Die zuständige Behörde hat den Betriebsrat über eine gegenüber dem Arbeit- 
geber getroffene Anordnung schriftlich in Kenntnis zu setzen.

§ 13  Auskunfts- und Besichtigungsrechte
(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf deren Verlangen die zur Durch-
führung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Er kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in  
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der  
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten 
während der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen;  
außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden, 
dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung betreten und besichtigt werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

§ 14  Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung des  
Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, welche Maßnahmen der Arbeit-
geber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten zu treffen hat. 
Soweit die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung ermächtigt sind, die gesetz- 
lichen Pflichten durch Unfallverhütungsvorschriften näher zu bestimmen, macht das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales von der Ermächtigung erst Gebrauch, 
nachdem innerhalb einer von ihm gesetzten angemessenen Frist der Träger der  
gesetzlichen Unfallversicherung eine entsprechende Unfallverhütungsvorschrift 
nicht erlassen hat oder eine unzureichend gewordene Unfallverhütungsvorschrift 
nicht ändert.

(2) (weggefallen)

§ 15 Ermächtigung zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlässt mit Zustimmung des Bundes-
rates allgemeine Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz und den auf Grund des 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

§ 16  Öffentliche Verwaltung
In Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der 
sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ist ein 
den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicher-
heitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

ASiG
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§ 17  Nichtanwendung des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, soweit Arbeitnehmer im Haushalt beschäftigt 
werden.

(2) Soweit im Seearbeitsgesetz und in anderen Vorschriften im Bereich der See-
schifffahrt gleichwertige Regelungen enthalten sind, gelten diese Regelungen für 
die Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischiffen unter deutscher Flagge. Soweit 
dieses Gesetz auf die Seeschifffahrt nicht anwendbar ist, wird das Nähere durch 
Rechtsverordnung geregelt.

(3) Soweit das Bergrecht diesem Gesetz gleichwertige Regelungen enthält, gelten 
diese Regelungen. Im übrigen gilt dieses Gesetz.

§ 18 Ausnahmen
Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber gestatten, auch solche Betriebs- 
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, die noch nicht über die  
erforderliche Fachkunde im Sinne des § 4 oder § 7 verfügen, wenn der Arbeitgeber 
sich verpflichtet, in einer festzulegenden Frist den Betriebsarzt oder die Fachkraft 
für Arbeitssicherheit entsprechend fortbilden zu lassen.

§ 19  Überbetriebliche Dienste
Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit zu bestellen, kann auch dadurch erfüllt werden, dass der Arbeitgeber einen 
überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten oder Fachkräften für Arbeitssicherheit 
zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 oder § 6 verpflichtet.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.  einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt,

2.  entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht  
 vollständig erteilt oder

3.  entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besichtigung nicht duldet.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer Geldbuße bis zu  
fünfundzwanzigtausend Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 
mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 21 Änderungsvorschrift
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§ 22 Berlin-Klausel
1.  Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungs- 
 gesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

2.  Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten  
 im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

§ 23 Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz, ausgenommen § 14 und § 21, tritt am ersten Tag des auf die  
Verkündung folgenden zwölften Kalendermonats in Kraft. § 14 und § 21 treten  
am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft.
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die  
betriebsärztliche und sicherheitstechnische 
Betreuung in den Behörden und Betrieben 
des Bundes (Betriebsärztliche und sicher-
heitstechnische Betreuung – BsiB-AVwV)

 Nach Artikel 86 Satz 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 115 Absatz 1 Satz 1  
 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) vom 7. August 1996 erlässt das Bundes-
 ministerium des Innern, für Bau und Heimat im Einvernehmen mit dem Bundes- 
 ministerium für Arbeit und Soziales nach Anhörung der Vertreterversammlung der  
 Unfallversicherung Bund und Bahn folgende allgemeine Verwaltungsvorschrift:

 

 Inhaltsübersicht

§ 1  Geltungsbereich

§ 2  Bestellung

§ 3  Pflichten der Leiterin oder des Leiters der Behörde

§ 4  Aufgaben der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte

§ 5  Arbeitsmedizinische Fachkunde

§ 6  Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

§ 7  Sicherheitstechnische Fachkunde

§ 8 Unabhängigkeit bei der Fachkunde

§ 9  Zusammenarbeit mit dem Personalrat

§ 10  Zusammenarbeit der Betriebsärztinnen, Betriebsärzte und  
  Fachkräfte für Arbeitssicherheit

§ 11  Berichte

§ 12  Arbeitsschutzausschuss

vom 12. September 2017, veröffentlicht mit RdSchr. d. BMI v.  
18. September 2017 – D 6-30112 /3#7 – (GMBl. Nr. 41-42/2017, S. 734) 
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§ 13  Regelung der Organisation durch die obersten Bundesbehörden

§ 14  Datenschutz

§ 15  Übergangsbestimmungen

§ 16  Inkrafttreten und Außerkrafttreten

 Anlage
Anlage zur allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung in den Behörden und Betrieben des Bundes

 
§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Verwaltungsvorschrift gilt für die Behörden und Betriebe des Bundes, die 
gemäß § 16 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) vom 12. Dezember 1973 
(BGBl. I S. 1885) einen den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertigen arbeitsmedi- 
zinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutz zu gewährleisten haben.  
Sie dient dazu, die Erfüllung der sich aus § 16 Arbeitssicherheitsgesetz ergebenden 
Anforderungen sicherzustellen, insbesondere dadurch, dass:

1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften  
 den besonderen Verhältnissen in den Behörden und Betrieben des Bundes 
 entsprechend angewendet werden,

2. die gesicherten arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen  
 Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung  
 umgesetzt werden und

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen einen  
 möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen.

(2) Soweit diese Verwaltungsvorschrift auf die Rechte und Pflichten der Leiterin oder 
des Leiters der Behörde Bezug nimmt, tritt in den Betrieben des Bundes an deren 
oder dessen Stelle die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer.

(3) Nicht Gegenstand dieser Verwaltungsvorschrift sind medizinische Leistungen, 
die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte im Auftrag des Dienstherrn oder Arbeit- 
gebers außerhalb des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung erbringen  
(zum Beispiel Feststellung der Arbeitsfähigkeit oder der Voraussetzungen für eine 
Verbeamtung).

(4) Diese Verwaltungsvorschrift gilt nicht für das Bundesministerium der Verteidi-
gung, soweit es eigene Verwaltungsvorschriften im Sinne des § 115 Absatz 1 Satz 4 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch zur Erfüllung der sich aus § 16 Arbeitssicher-
heitsgesetz ergebenden Anforderungen erlassen hat.
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(5) Diese Verwaltungsvorschrift gilt nicht für die Auslandsvertretungen der  
Bundesrepublik Deutschland, soweit das Auswärtige Amt hierfür auf Grundlage des 
Gesetzes über den Auswärtigen Dienst in der jeweils geltenden Fassung eigene  
Verwaltungsvorschriften erlassen hat und dadurch die sich aus § 16 Arbeitssicher-
heitsgesetz ergebenden Anforderungen erfüllt.

§ 2 Bestellung
(1) Die Leiterin oder der Leiter der Behörde hat Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der in den §§ 4 und 6 sowie 
der Anlage zu dieser Verwaltungsvorschrift bezeichneten Aufgaben schriftlich oder 
elektronisch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu bestellen, soweit 
dies erforderlich ist im Hinblick auf

1. die Art der Behörde oder des Betriebs und die damit für die Beschäftigten  
 verbundenen Unfall- und Gesundheitsgefahren,

2. die Zahl der Beschäftigten und die Zusammensetzung des Personals und

3. die Organisation der Behörde oder des Betriebs, insbesondere im Hinblick  
 auf die Zahl und die Art der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung  
 verantwortlichen Personen.  
 Die Leiterin oder der Leiter der Behörde hat der Unfallversicherung Bund  
 und Bahn oder, soweit deren Zuständigkeit nicht gegeben ist, der von der  
 obersten Dienstbehörde bestimmten Stelle die Bestellungen auf Verlangen  
 nachzuweisen.

(2) Die Unfallversicherung Bund und Bahn oder, soweit deren Zuständigkeit nicht 
gegeben ist, die von der obersten Dienstbehörde bestimmte Stelle kann im Einzel-
fall im Einvernehmen mit der Zentralstelle für Arbeitsschutz beim Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat Abweichungen von den Bestimmungen in der 
Anlage zulassen, soweit in der jeweiligen Behörde oder dem jeweiligen Betrieb die 
Unfall- und Gesundheitsgefahren vom Durchschnitt abweichen und die abweichen-
de Festsetzung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Als Vergleichsmaß-
stab dienen jeweils Behörden und Betriebe der gleichen Art.

(3) Die Verpflichtung zur Bestellung einer Betriebsärztin oder eines Betriebsarztes 
und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit kann auf folgende Weise erfüllt werden:

1. durch die Einstellung und Bestellung einer Betriebsärztin oder eines  
 Betriebsarztes und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit in die Behörde,

2. durch den Abschluss eines Vertrages mit einer Betriebsärztin oder einem  
 Betriebsarzt und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit als freier Mitarbeiterin  
 oder freiem Mitarbeiter oder

3. durch die Beauftragung eines überbetrieblichen betriebsärztlichen und  
 sicherheitstechnischen Dienstes.
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§ 3 Pflichten der Leiterin oder des Leiters der Behörde
(1) Die Leiterin oder der Leiter der Behörde sorgt dafür, dass die Betriebsärztinnen, 
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen.  
Die Leiterin oder der Leiter der Behörde unterstützt die Betriebsärztinnen, Betriebs-
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.  
Insbesondere stellt sie oder er ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben  
erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur 
Verfügung. Im Fall des § 2 Absatz 3 Nummer 2 und 3 kann vertraglich vereinbart  
werden, dass erforderliche personelle oder sachliche Unterstützungsmittel durch 
die freie Mitarbeiterin oder den freien Mitarbeiter beziehungsweise den überbe-
trieblichen Dienst zur Verfügung gestellt werden.

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Behörde ermöglicht den Betriebsärztinnen,  
Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der dienstlichen Belange. 
Personal nach § 2 Absatz 3 Nummer 1 ist während der Zeit der Fortbildung unter Fort-
zahlung seiner Bezüge vom Dienst oder von der Arbeit freizustellen; die Kosten der 
Fortbildung trägt die Behörde oder der Betrieb, soweit diese nicht von dritter Seite 
erstattet werden. Für Personal nach § 2 Absatz 3 Nummer 2 und 3 ist vertraglich zu 
vereinbaren, dass eine angemessene fachliche Fortbildung durch die Vertragsneh-
mer sichergestellt wird und durch das Personal wahrgenommen werden kann.

 
§ 4  Aufgaben der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte

(1) Die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte haben die Aufgabe, die Leiterin oder 
den Leiter der Behörde beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen  
Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Sie haben insbesondere

1.  die Leiterin oder den Leiter der Behörde und die sonst für den Arbeitsschutz  
 und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere  
 bei

a.)  der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Behörden- und  
 Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen,

b.)  der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von  
 Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c.)  der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,

d.)  arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und ergonomischen  
 sowie arbeitshygienischen Fragen, insbesondere des Arbeitsrhythmus,  
 der Arbeitszeit und der Pausenregelung, der Gestaltung der Arbeitsplätze,  
 des Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung,

e.)  der Organisation der „Ersten Hilfe“,
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f.)  Fragen des Arbeitsplatzwechsels von Menschen mit Behinderung sowie  
 der Eingliederung und Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess und

g.)  der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2.  die Beschäftigten zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und zu  
 beraten sowie die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten,

3.  die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu  
 beobachten und im Zusammenhang damit

a.)  die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festge- 
 stellte Mängel der Leiterin oder dem Leiter der Behörde oder der sonst für  
 den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Person mit- 
 zuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und  
 auf deren Durchführung hinzuwirken,

b.)  auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten und

c.)  Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die Unter- 
 suchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und der Leiterin oder  
 dem Leiter der Behörde Maßnahmen zur Verhütung dieser Erkrankungen  
 vorzuschlagen,

4.  darauf hinzuwirken, dass sich alle Beschäftigten den Anforderungen des  
 Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten und sie  
 über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit aus- 
 gesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung  
 dieser Gefahren belehrt werden und

5.  bei der Einsatzplanung und Schulung der Helferinnen und Helfer in  
 „Erster Hilfe“ und des medizinischen Hilfspersonals mitzuwirken.

(2) Die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte haben auf Wunsch der oder des  
Beschäftigten dieser oder diesem das Ergebnis arbeitsmedizinischer Unter- 
suchungen mitzuteilen; § 8 Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt.

(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte gehört es nicht,  
Krankmeldungen der Beschäftigten auf ihre Berechtigung zu überprüfen.

§ 5 Arbeitsmedizinische Fachkunde
(1) Als Betriebsärztinnen und Betriebsärzte dürfen nur Personen bestellt oder  
verpflichtet werden, die berechtigt sind, den ärztlichen Beruf auszuüben und die 
über die zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderliche Fachkunde 
verfügen. 
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(2) Die Leiterin oder der Leiter der Behörde kann die erforderliche arbeitsmedizini-
sche Fachkunde als gegeben ansehen, wenn eine Ärztin oder ein Arzt berechtigt ist,

1. die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder

2. die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ zu führen.
 
§ 6  Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

(1) Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben in ihrem jeweiligen Zuständigkeits-
bereich die Aufgabe, die Leiterin oder den Leiter der Behörde beim Arbeitsschutz 
und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der 
menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. Sie haben insbesondere

1.  die Leiterin oder den Leiter der Behörde und die sonst für den Arbeitsschutz  
 und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere  
 bei

a.)  der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Behörden- und Betriebs- 
 anlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen,

b.)  der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von  
 Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c.)  der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,

d.)  der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeits- 
 umgebung sowie in sonstigen Fragen der Ergonomie und 

e.)  der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2.  Behörden- und Betriebsanlagen und technische Arbeitsmittel vor der  
 Inbetriebnahme sowie Arbeitsverfahren vor ihrer Einführung sicherheits- 
 technisch zu überprüfen,

3.  die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu  
 beobachten und im Zusammenhang damit

a.)  die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festge- 
 stellte Mängel der Leiterin oder dem Leiter der Behörde oder der sonst für 
 den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Person mit- 
 zuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und  
 auf deren Durchführung hinzuwirken,

b.)  auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten und

c.)  Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungs- 
 ergebnisse zu erfassen und auszuwerten und der Leiterin oder dem  
 Leiter der Behörde Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle  
 vorzuschlagen,
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4.  darauf hinzuwirken, dass sich alle Beschäftigten den Anforderungen des  
 Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten und sie  
 über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausge- 
 setzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung  
 dieser Gefahren belehrt werden und

5.  bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken.
 
§ 7  Sicherheitstechnische Fachkunde

(1) Als Fachkräfte für Arbeitssicherheit dürfen nur Personen bestellt oder verpflichtet 
werden, die über die zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderliche 
Fachkunde verfügen. Die Leiterin oder der Leiter der Behörde kann die erforderliche 
sicherheitstechnische Fachkunde der Fachkräfte für Arbeitssicherheit insbesondere 
dann als nachgewiesen ansehen, wenn diese den in den Absätzen 2 bis 5 festge- 
legten Anforderungen genügt. 

(2) Sicherheitsingenieurinnen und Sicherheitsingenieure erfüllen die Anforderun-
gen, wenn sie

1. berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Ingenieurin oder Ingenieur zu führen  
 oder einen Bachelor- oder Masterabschluss der Studienrichtung Ingenieur- 
 wissenschaften erworben haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit als Ingenieurin oder Ingenieur mindestens  
 zwei Jahre lang ausgeübt haben und

3. einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten Aus- 
 bildungslehrgang oder einen staatlich oder von Unfallversicherungsträgern  
 anerkannten Ausbildungslehrgang eines anderen Ausbildungsträgers mit  
 Erfolg abgeschlossen haben.  
 Die Anforderungen erfüllt auch, wer auf Grund seiner Hochschul- oder Fach- 
 hochschulausbildung berechtigt ist, die Berufsbezeichnung „Sicherheits- 
 ingenieurin“ oder „Sicherheitsingenieur“ zu führen und eine einjährige  
 praktische Tätigkeit als Ingenieurin oder Ingenieur ausgeübt hat.  
 Als Sicherheitsingenieurinnen und Sicherheitsingenieure können im Aus- 
 nahmefall mit Zustimmung der Unfallversicherung Bund und Bahn oder,  
 soweit deren Zuständigkeit nicht gegeben ist, mit Zustimmung der von  der  
 obersten Dienstbehörde bestimmten Stelle auch Personen tätig werden,  
 die über gleichwertige Qualifikationen verfügen. 

(3) Sicherheitstechnikerinnen und Sicherheitstechniker erfüllen die Anforderungen, 
wenn sie

1. eine Prüfung als staatlich anerkannte Technikerin oder staatlich anerkannter  
 Techniker erfolgreich abgelegt haben,
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2. danach eine praktische Tätigkeit als Technikerin oder Techniker mindestens  
 zwei Jahre lang ausgeübt haben und

3. einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten Aus- 
 bildungslehrgang oder einen staatlich oder von Unfallversicherungsträgern  
 anerkannten Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungsträgers mit  
 Erfolg abgeschlossen haben.  
 Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Prüfung als staatlich anerkannte  
 Technikerin oder staatlich anerkannter Techniker mindestens vier Jahre lang  
 als Technikerin oder Techniker tätig war und einen staatlichen oder von Unfall- 
 versicherungsträgern veranstalteten Ausbildungslehrgang oder einen staat- 
 lich oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten Ausbildungslehrgang  
 eines anderen Veranstaltungsträgers mit Erfolg abgeschlossen hat.

(4) Sicherheitsmeisterinnen oder Sicherheitsmeister erfüllen die Anforderungen, 
wenn sie

1. die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit als Meisterin oder Meister mindestens zwei  
 Jahre lang ausgeübt haben und

3. einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten Aus- 
 bildungslehrgang oder einen staatlich oder von Unfallversicherungsträgern  
 anerkannten Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungsträgers mit  
 Erfolg abgeschlossen haben. 
 Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Meisterprüfung mindestens vier  
 Jahre lang als Meisterin oder Meister oder in gleichwertiger Funktion tätig war  
 und einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten  
 Ausbildungslehrgang oder einen staatlich oder von Unfallversicherungs- 
 trägern anerkannten Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungs- 
 trägers mit Erfolg abgeschlossen hat.

(5) Ausbildungslehrgänge nach den Absätzen 2 bis 4, die nach vom Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales vorgegebenen Grundsätzen ausgestaltet sind, haben 
die Ausbildungsstufe I (Grundausbildung), die Ausbildungsstufe II (Vertiefende  
Ausbildung), die Ausbildungsstufe III (Bereichsbezogene Ausbildung) und ein  
begleitendes Praktikum zu umfassen.

(6) Bei Bedarf entscheidet die Leiterin oder der Leiter der Behörde mit Zustimmung 
der Unfallversicherung Bund und Bahn oder, soweit deren Zuständigkeit nicht gege-
ben ist, mit Zustimmung der von der obersten Dienstbehörde bestimmten Stelle  
unter Würdigung der besonderen Verhältnisse in der Behörde oder im Betrieb,  
inwieweit die Fachkraft für Arbeitssicherheit den speziellen Anforderungen genügt 
und eingesetzt werden kann oder inwieweit ihr Einsatz erst nach dem Erwerb  
erforderlicher bereichsbezogener Kenntnisse durch Fortbildung erfolgen darf.
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§ 8 Unabhängigkeit bei der Fachkunde
(1) Betriebsärztinnen, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei der 
Anwendung ihrer arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Fachkunde wei-
sungsfrei. Sie dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sind bei der Anwendung 
ihrer arbeitsmedizinischen Fachkunde nur ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen 
und haben die Regeln der ärztlichen Schweigepflicht zu beachten.

(2) Betriebsärztinnen, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder, wenn 
für eine Behörde oder einen Betrieb mehrere Betriebsärztinnen, Betriebsärzte oder 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellt sind, die leitende Betriebsärztin oder der 
leitende Betriebsarzt und die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstehen 
unmittelbar der Leiterin oder dem Leiter der Behörde.

(3) Lehnt die Leiterin oder der Leiter der Behörde eine von einer Betriebsärztin,  
einem Betriebsarzt oder einer Fachkraft für Arbeitssicherheit vorgeschlagene  
arbeitsmedizinische oder sicherheitstechnische Maßnahme ab, hat sie oder er  
dies der oder dem Vorschlagenden schriftlich oder elektronisch mitzuteilen und zu  
begründen; der Personalrat erhält eine Abschrift. Die Betriebsärztin, der Betriebs- 
arzt oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit kann einen abgelehnten Vorschlag  
unmittelbar der vorgesetzten Dienststelle unterbreiten; Satz 1 gilt in diesem Fall 
entsprechend. Ist für eine Behörde oder einen Betrieb eine leitende Betriebsärztin, 
ein leitender Betriebsarzt oder eine leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt, 
steht das Vorschlagsrecht nach den Sätzen 1 und 2 nur dieser oder diesem zu. 

 
§ 9 Zusammenarbeit mit dem Personalrat

(1) Die Leiterin oder der Leiter der Behörde und der Personalrat arbeiten bei der 
Durchführung dieser Verwaltungsvorschrift vertrauensvoll zusammen (§ 2 Absatz 1,  
§ 68 Absatz 1 und § 81 Bundespersonalvertretungsgesetz). Betriebsärztinnen,  
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit arbeiten bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben mit dem Personalrat zusammen.

(2) Die Betriebsärztinnen, Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
haben den Personalrat über wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der 
Unfallverhütung zu unterrichten; sie haben ihm den Inhalt eines Vorschlags mitzu-
teilen, den sie nach § 8 Absatz 3 Satz 2 der vorgesetzten Stelle machen. Sie haben 
den Personalrat auf sein Verlangen in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der 
Unfallverhütung zu beraten.

(3) Im Fall des § 2 Absatz 3 Nummer 1 hat der Personalrat bei der Bestellung oder 
Abberufung von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten als Arbeitnehmerinnen oder 
Arbeitnehmer nach § 75 Absatz 3 Nummer 10 oder als Beamtinnen oder Beamte 
nach § 76 Absatz 2 Nummer 4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes mitzube-
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stimmen. Die Bestellung oder Abberufung von Fachkräften für Arbeitssicherheit 
sowie die Beauftragung eines überbetrieblichen Dienstes bedarf der Mitbestim-
mung des Personalrates nach § 75 Absatz 3 Nummer 11 des Bundespersonalver- 
tretungsgesetzes.

§ 10  Zusammenarbeit der Betriebsärztinnen, Betriebsärzte und Fachkräfte für  
 Arbeitssicherheit

Die Betriebsärztinnen, die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten und insbesondere  
gemeinsame Begehungen der Behörde oder des Betriebs vorzunehmen. Sie haben  
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auch mit den anderen in der Behörde oder im  
Betrieb mit Angelegenheiten der technischen Sicherheit, des Gesundheits- und  
des Umweltschutzes beauftragten Personen zusammenzuarbeiten. 

§ 11  Berichte
Die Leiterin oder der Leiter der Behörde hat die nach § 2 bestellten Betriebsärz-
tinnen, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu verpflichten, ihr oder 
ihm über die Erfüllung der übertragenen Aufgaben mindestens einmal jährlich 
schriftlich oder elektronisch zu berichten. Die Berichte sollen auch über die Zusam-
menarbeit zwischen Betriebsärztinnen und Betriebsärzten und den Fachkräften für 
Arbeitssicherheit Auskunft geben.

 
§ 12  Arbeitsschutzausschuss

(1) In Behörden und Betrieben, in denen Betriebsärztinnen, Betriebsärzte oder  
Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellt sind, bildet die Leiterin oder der Leiter der 
Behörde einen Arbeitsschutzausschuss. Der Ausschuss besteht aus 

1. der Leiterin oder dem Leiter der Behörde oder ihrem oder seinem  
 Beauftragten,

2. zwei vom Personalrat bestimmten Personalratsmitgliedern,

3. Betriebsärztinnen und Betriebsärzten,

4. Fachkräften für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragten nach § 22  
 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch. 
  Zu den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses können neben der   
 Schwerbehindertenvertretung, die nach § 95 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 des  
 Neunten Buches Sozialgesetzbuch das Recht hat, an allen Sitzungen des  
 Arbeitsschutzausschusses beratend teilzunehmen, die Gleichstellungs- 
 beauftragte sowie weitere Personen, die für die betriebliche Durchführung 
 des Arbeitsschutzes von Bedeutung sind, ständig oder anlassbezogen hinzu- 
 gezogen werden.
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(2) Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes und 
der Unfallverhütung zu beraten und Empfehlungen zu Arbeitsschutzmaßnahmen 
auszusprechen. Er tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen.

 
§ 13  Regelung der Organisation durch die obersten Bundesbehörden

Die jeweils zuständige oberste Bundesbehörde regelt die Organisation des arbeits-
medizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes für ihren Bereich. Sie 
kann bestimmen, wer Leiterin oder Leiter der Behörde im Sinne dieser Verwaltungs-
vorschrift ist. 

 
§ 14  Datenschutz

(1) Der Umgang mit personenbezogenen Daten der Beschäftigten durch Betriebs-
ärztinnen und Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit unterliegt der  
Kontrolle der oder des Beauftragten für den Datenschutz der Behörde, der die  
Beschäftigten angehören.

(2) In den Fällen des § 2 Absatz 3 Nummer 2 und 3 ist die Auftragnehmerin oder  
der Auftragnehmer vertraglich zu verpflichten, die beamten- und datenschutzrecht-
lichen Vorschriften zu berücksichtigen und der Kontrolle der oder des Beauftragten 
für den Datenschutz nach Absatz 1 und der oder des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit zu unterstellen.

 
§ 15  Übergangsbestimmungen

(1) Die erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde nach § 5 kann auch dann als 
nachgewiesen angesehen werden, wenn eine Betriebsärztin oder ein Betriebsarzt 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verwaltungsvorschrift als solche oder sol-
cher tätig ist und sie oder er die Fachkundevoraussetzungen der „Richtlinie für den 
betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst in den Verwaltungen und  
Betrieben des Bundes“ vom 28. Januar 1978 (GMBl 1978, S. 114) erfüllt.

(2) Die erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde nach § 7 kann auch dann als 
nachgewiesen angesehen werden, wenn eine Fachkraft für Arbeitssicherheit zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verwaltungsvorschrift als solche tätig ist und  
sie die Fachkundevoraussetzungen der „Richtlinie für den betriebsärztlichen und  
sicherheitstechnischen Dienst in den Verwaltungen und Betrieben des Bundes“ 
vom 28. Januar 1978 (GMBl 1978, S. 114) erfüllt.

§ 16  Inkrafttreten und Außerkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. April 2018 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
„Richtlinie für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst in den  
Verwaltungen und Betrieben des Bundes“ vom 28. Januar 1978 (GMBl 1978, S. 114) 
und § 1 der „Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Regelung der Unfall- 
verhütung im Bundesdienst (1. AVU Bund)“ vom 17. März 2005 (GMBl 2005, S. 780) 
außer Kraft.

BsiB-AVwV
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Anlage

1 Allgemeines

 Wesentliche Grundlage für Art und Umfang der betriebsärztlichen und sicherheits- 
 technischen Betreuung sind die in der Behörde oder dem Betrieb vorliegenden  
 Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten sowie die  
 Aufgaben nach den §§ 4 und 6 der Verwaltungsvorschrift.

 Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung besteht aus der Grund- 
 betreuung und dem behörden- oder betriebsspezifischen Teil der Betreuung, die  
 zusammen die Gesamtbetreuung bilden.

 Die Leiterin oder der Leiter der Behörde hat die Aufgaben der Betriebsärztinnen,  
 Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit entsprechend den behördlichen  
 oder betrieblichen Erfordernissen unter Mitwirkung des Personalrats aufzuteilen  
 und mit ihnen schriftlich oder elektronisch zu vereinbaren.

 Die Aufgabenfelder der in allen Behörden und Betrieben anfallenden Grundbetreu- 
 ung sind unter 2. beschrieben. Maßgeblich für die Bemessung des Betreuungs- 
 umfangs der Grundbetreuung sind die sich aus 2. und 4. ergebenden und für alle  
 Behörden und Betriebe geltenden Einsatzzeiten.

 Die Aufgabenfelder des behörden- oder betriebsspezifischen Teils der Gesamt- 
 betreuung sind unter 3. beschrieben. Relevanz und Umfang des behörden- oder  
 betriebsspezifischen Teils der Betreuung werden durch die Leiterin oder den Leiter  
 der Behörde gemäß den Festlegungen unter 3. ermittelt und regelmäßig überprüft.

 Die Leiterin oder der Leiter der Behörde hat sich durch die (leitende) Betriebsärztin  
 oder den (leitenden) Betriebsarzt und die (leitende) Fachkraft für Arbeitssicherheit  
 bei der Festlegung der Grundbetreuung und des behörden- oder betriebsspezifi- 
 schen Teils der Betreuung beraten zu lassen.

 Die Beschäftigten sind über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und sicher- 
 heitstechnischen Betreuung zu informieren und darüber in Kenntnis zu setzen,  
 welche Betriebsärztin oder welcher Betriebsarzt und welche Fachkraft für Arbeits- 
 sicherheit anzusprechen ist. 

Anlage zur allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die betriebsärztliche 
und sicherheitstechnische Betreuung in den Behörden und Betrieben 
des Bundes 

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in  
Behörden und Betrieben des Bundes
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 Arbeitsmedizinische Vorsorge ist nicht auf die Einsatzzeiten der Grundbetreuung  
 anzurechnen, sondern Bestandteil des behörden- oder betriebsspezifischen Teils  
 der Betreuung.

 Wegezeiten können nicht als Einsatzzeiten angerechnet werden. 

 Maßnahmen und Ergebnisse der Leistungserbringung sind im Rahmen der regel- 
 mäßigen Berichte der Betriebsärztin oder des Betriebsarztes und der Fachkraft für  
 Arbeitssicherheit nach § 11 der Verwaltungsvorschrift zu dokumentieren.

2  Grundbetreuung

Für die Grundbetreuung werden drei Betreuungsgruppen gebildet, für die jeweils 
feste Einsatzzeiten als Summenwerte für Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit gelten. Die Behörden und Betriebe sind den  
Betreuungsgruppen über ihre jeweilige Betriebsart gemäß den Festlegungen unter 
4. zugeordnet. Für die Grundbetreuung ist je nach Zuordnung zu einer der drei  
Gruppen folgende Einsatzzeit in Stunden pro Beschäftigter oder Beschäftigtem und 
Jahr erforderlich: 

Bei der Aufteilung der Zeiten auf Betriebsärztinnen und Betriebsärzte einerseits  
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit andererseits ist für jeden der beiden Leistungs-
erbringer ein Mindestanteil von 20 % der Grundbetreuung und zumindest 0,2 Std. /
Jahr pro Beschäftigter oder Beschäftigtem festzusetzen.

Die Grundbetreuung umfasst folgende Aufgabenfelder: 

1.  Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung 
 (Beurteilung der Arbeitsbedingungen)

1.1  Unterstützung bei der Implementierung eines Gesamtkonzeptes zur  
 Gefährdungsbeurteilung,

1.2  Unterstützung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung,

1.3  Beobachtung der gelebten Praxis und Auswertung der Gefährdungs- 
 beurteilung;

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Einsatzzeit (Std. / Jahr pro 
Beschäftigter / Beschäftigtem) 2,5 1,5 0,5
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2.  Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung / 
  Verhältnisprävention

2.1  Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention an bestehenden  
 Arbeitssystemen,

2.2  Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention bei Veränderung der  
 Arbeitsbedingungen;

3.  Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung /  
 Verhaltensprävention

3.1  Unterstützung bei Unterweisungen, Betriebsanweisungen,  
 Qualifizierungsmaßnahmen,

3.2  Motivation zum sicherheits- und gesundheitsgerechten Verhalten,

3.3  Information und Aufklärung,

3.4  Kollektive arbeitsmedizinische Beratung der Beschäftigten;

4.  Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organisation und  
 Integration in die Führungstätigkeit

4.1   Integration des Arbeitsschutzes in die Aufbauorganisation,

4.2  Integration des Arbeitsschutzes in die Behördenleitung,

4.3   Beratung zu erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung der  
  Arbeitsschutzmaßnahmen,

4.4  Sicherung der Kommunikation und Information,

4.5   Berücksichtigung der Arbeitsschutzbelange in behördlichen oder  
  betrieblichen Prozessen,

4.6  Organisation behördlicher oder betrieblicher arbeitsschutzspezifischer  
  Prozesse,

4.7   Sicherstellung der ständigen Verbesserung;

5.  Untersuchungen nach Ereignissen

5.1  Untersuchungen von Ereignissen, Ursachenanalysen und deren  
 Auswertungen,

5.2  Ermittlung von Unfallschwerpunkten sowie Schwerpunkten  
 arbeitsbedingter Erkrankungen,

5.3  Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen;

6.  Allgemeine Beratung der Leiterin oder des Leiters der Behörde, der weiteren  
 Führungskräfte, des Personalrats und der Beschäftigten

6.1  Beratung zu Rechtsgrundlagen, zum Stand der Technik, zur Arbeits- 
 medizin und zu wissenschaftlichen Erkenntnissen,
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6.2  Beantwortung von Anfragen,

6.3  Verbreitung der Informationen in der Behörde oder im Betrieb,  
 einschließlich Teambesprechungen,

6.4  Organisation externer Beratungen zu speziellen Problemen des  
 Arbeitsschutzes;

7.  Erstellung von Dokumentationen, Erfüllung von Meldepflichten

7.1  Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentationen,

7.2  Unterstützung bei der Erfüllung von Meldepflichten gegenüber den  
 zuständigen Behörden und Unfallversicherungsträgern,

7.3  Dokumentation von Vorschlägen an die Leiterin oder den Leiter der  
 Behörde einschließlich Angabe des jeweiligen Umsetzungsstandes,

7.4  Dokumentation zur eigenen Tätigkeit und zur Inanspruchnahme  
 der Einsatzzeiten;

8.  Mitwirkung in behördlichen oder betrieblichen Besprechungen

8.1  Direkte persönliche Beratung der Leiterin oder des Leiters der Behörde,

8.2 Teilnahme an Dienstgesprächen der Leiterin oder des Leiters der Behörde  
 mit ihren Führungskräften,

8.3  Teilnahme an Besprechungen der Leiterin oder des Leiters der Behörde,  
 des Personalrats und der behördlichen oder betrieblichen Beauftragten  
 nach §§ 9 und 10 der Verwaltungsvorschrift,

8.4  Teilnahme an sonstigen Besprechungen, einschließlich Personal-  
 oder Betriebsversammlungen,

8.5  Nutzung eines ständigen Kontaktes mit Führungskräften,

8.6  Teilnahme an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses nach § 12  
 der Verwaltungsvorschrift;

9.  Selbstorganisation

9.1  Organisation ständiger Fortbildung (Aktualisierung und Erweiterung),

9.2  Entwicklung und Nutzung eines Wissensmanagements,

9.3  Erfassung und Aufarbeitung von Hinweisen der Beschäftigten,

9.4  Nutzung des Erfahrungsaustausches insbesondere mit den  
 Unfallversicherungsträgern und den zuständigen Behörden.
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3  Behörden- oder betriebsspezifischer Teil der Betreuung

Der Bedarf an behörden- oder betriebsspezifischer Betreuung wird von der Leiterin 
 oder dem Leiter der Behörde in einem Verfahren ermittelt, das die nachfolgend 
aufgeführten Aufgabenfelder sowie Auslöse- und Aufwandskriterien berücksichtigt. 
Das Verfahren erfordert, dass die Leiterin oder der Leiter der Behörde alle Aufgaben-
felder regelmäßig und insbesondere nach wesentlichen Änderungen auf ihre  
Relevanz für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung prüft.  
Dabei hat sie oder er sich durch die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt und die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten zu lassen.

Die Aufgabenfelder sind:

1.  Regelmäßig vorliegende behörden- oder betriebsspezifische Unfall- und  
 Gesundheitsgefahren, Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung

1.1  Besondere Tätigkeiten,

1.2  Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, die besondere Risiken aufweisen,

1.3  Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisationen mit besonderen Risiken,

1.4  Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge,

1.5  Erfordernis besonderer behörden- oder betriebsspezifischer  
 Anforderungen beim Personaleinsatz,

1.6  Sicherheit und Gesundheit unter den Bedingungen des  
 demografischen Wandels,

1.7  Arbeitsgestaltung zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren,  
 Erhaltung der individuellen gesundheitlichen Ressourcen im Zusammen- 
 hang mit der Arbeit,

1.8  Unterstützung bei der Weiterentwicklung eines Gesundheits- 
 managements;

2.  Behördliche oder betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und  
 in der Organisation

2.1  Beschaffung von grundlegend neuartigen Maschinen oder Geräten,

2.2  Grundlegende Veränderungen zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze oder  
 Arbeitsplatzausstattungen, Planung und Neuerrichtung von Betriebs- 
 anlagen, Neu- und Umbaumaßnahmen,

2.3  Einführung völlig neuer Stoffe oder Materialien,

2.4  Grundlegende Veränderung behördlicher oder betrieblicher Abläufe und  
 Prozesse, grundlegende Veränderung der Arbeitszeitgestaltung, grund- 
 legende Änderung bestehender oder Einführung neuer Arbeitsverfahren,
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2.5  Spezifische Erfordernisse zur Schaffung einer geeigneten Organisation zur  
 Durchführung der Maßnahmen des Arbeitsschutzes sowie der Integration  
 in die Führungstätigkeit und zum Aufbau eines Systems der Gefährdungs- 
 beurteilung;

3.  Externe Entwicklung mit spezifischem Einfluss auf die Situation in der  
 Behörde oder dem Betrieb

3.1  Neue Vorschriften, die für die Behörde oder den Betrieb umfangreiche  
 Änderungen nach sich ziehen,
3.2  Weiterentwicklung des für die Behörde oder den Betrieb relevanten  
 Stands der Technik und der Arbeitsmedizin;

4.  Aktionen, Programme und Maßnahmen der Behörde oder des Betriebs; 
 Schwerpunktprogramme und Kampagnen sowie Unterstützung von Aktionen  
 zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement und zur Gesundheitsförderung.

Die Ermittlung von Dauer und Umfang der behörden- oder betriebsspezifischen  
Betreuung beinhaltet die Prüfung durch die Leiterin oder den Leiter der Behörde, 
welche Aufgaben in der Behörde oder im Betrieb erforderlich sind, und die Festle-
gung des benötigten Personalaufwandes für die Aufgabenerledigung. Sie oder er 
hat auf der Grundlage des ermittelten Personalaufwandes die Betreuungsleistung 
mit der Betriebsärztin oder dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
festzulegen und schriftlich oder elektronisch zu vereinbaren.

4  Zuordnung der Behörden- oder Betriebsarten zu den Betreuungsgruppen

Die nachfolgende Tabelle weist anhand der Klassifikation der Wirtschaftszweige, 
Ausgabe 2008, die Zuordnung der Behörden und Betriebe zu den Betreuungs- 
gruppen der Grundbetreuung gemäß den Festlegungen unter 2. aus. In der  
Klassifikation nicht aufgeführte Behörden und Betriebe werden von der obersten 
Dienstbehörde sinngemäß zugeordnet. Sie hört vor ihrer Entscheidung die Unfall-
versicherung Bund und Bahn oder, soweit deren Zuständigkeit nicht gegeben ist, 
die von der obersten Dienstbehörde bestimmte Stelle an. 

Die Eingruppierung einer Behörde oder eines Betriebes in eine Betreuungsgruppe 
erfolgt unter Berücksichtigung des jeweiligen Betriebszweckes, aber nicht nach  
Tätigkeiten. 
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Betriebsart Gruppe I  
2,5 h

Gruppe II   
1,5 h

Gruppe III  
0,5 h

Ausbildungsstätten für Erwachsenenbildung  x

Auswärtige Angelegenheiten x

Betrieb von Wasserstraßen x

Bibliotheken und Archive x

Bürobetriebe und Verwaltungen x

Druckereien x

Erprobungsstellen x

Fahrzeugwartung und -instandsetzung x

Fischerei x

Forstwirtschaft x

Gebäudebetreuung (Hausmeisterdienste) x

Gerichte x

Jagd x

Krankenhäuser x

Laboratorien für technische, physikalische, chemische 
und biologische Untersuchungen x

Laboratorien der Forschung und Entwicklung im  
Bereich der Natur-, Ingenieur- und Agrarwissenschaften 
und Medizin

x

Landwirtschaft einschließlich Gartenbau und Weinbau x

Pflegeheime x

Munitions- und Kampfmittelbeseitigung x

Museum x

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Polizei, Streitkräfte x

Reparatur von Metallerzeugnissen, Maschinen und 
Ausrüstungen  x

Reparatur und Instandhaltung von Schiffen und Booten x

Reparatur und Instandhaltung von Luftfahrzeugen x

Reparatur und Instandhaltung von anderen Fahrzeugen x

Rettungsdienst und Krankentransport x

Tabelle 
Zuordnung der Behörden- und Betriebsarten zu den Gruppen für die  
Grundbetreuung – Auszug für die Behörden und Betriebe des Bundes
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Betriebsart Gruppe I  
2,5 h

Gruppe II   
1,5 h

Gruppe III  
0,5 h

Schulen und Kindergärten x

Seefahrt und schwimmende Geräte x

Tierhaltung, Tierzucht x

Vermessungsämter/-wesen x

Wasserbau und Wasserstraßenunterhaltung x

Wetterdienst x

Zivil- und Katastrophenschutz x

Zoll x

Anmerkung 

Eine vollständige Liste mit den Angaben aller Unfallversicherungsträger wird bei  
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) geführt. Auskunft erteilt die 
Unfallversicherung Bund und Bahn. 

Auf den Abdruck der Hinweise 1 und 2 zur allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die 
betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung in den Behörden und Betrie-
ben des Bundes wird an dieser Stelle verzichtet. Die vollständige BsiB-AVwV ist als 
eigenständige Broschüre über das Mediencenter der UVB zu beziehen.
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Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Regelung der Unfallverhütung 
im Bundesdienst (1. AVU Bund)

Auf Grund des § 115 Abs. 1 Satz 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetz-
liche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 
1254), der zuletzt durch Artikel 209 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl.  
I S. 2304)* geändert worden ist, wird vom Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und nach Anhörung der Vertreterversammlung der Unfallkasse des Bundes folgende 
allgemeine Verwaltungsvorschrift erlassen:

§ 1  Geltung von Regelungen des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat
aufgehoben

§ 2  Geltung von Regelungen der Bundesbehörden
Die bis zum 31. Dezember 1996 von den Bundesbehörden erlassenen Anweisungen 
zur Unfallverhütung bleiben unberührt.

§ 3  Berücksichtigung von Unfallverhütungsvorschriften
Soweit Verwaltungsvorschriften nach § 1 und Anweisungen nach § 2 nicht bestehen, 
sind bis zum Erlass weiterer allgemeiner Verwaltungsvorschriften über Maßnahmen 
im Sinne des § 15 Abs. 1 SGB VII die sachlich einschlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften der in § 114 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 7 SGB VII aufgeführten Unfallversicherungs-
träger zu berücksichtigen. Dies gilt nicht im Anwendungsbereich der Vorschriften 
des staatlichen Arbeitsschutzes.

§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt mit ihrer Bekanntgabe in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die 1. AVU Bund vom 15. Januar 1998 (GMBl Nr. 10 1998, S. 215) außer Kraft.

* Die letzte Änderung erfolgte durch Gesetz vom 15. April 2015 (BGBl. I S. 592).

vom 17. März 2005 (GMBL Nr. 37 2005, S. 780)
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Verordnung über die modifizierte Anwendung 
von Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes  
für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen 
Dienst des Bundes im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau  
und Heimat

Auf Grund des § 20 Abs. 2 Satz 1 bis 3 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 
1996 (BGBl. I S. 1246) verordnet des Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:

§ 1  Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums des  
Innern, für Bau und Heimat.

§ 2  Pflichten des Dienstherrn
Der Dienstherr ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
für die Beschäftigten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern,  
für Bau und Heimat auch dann zu treffen, wenn die Ausübung der in dieser  
Verordnung genannten Tätigkeiten nicht ohne ein Abweichen von Vorschriften  
des Arbeitsschutzgesetzes möglich ist.

§ 3  Tätigkeiten
Einsatztätigkeiten der Beschäftigten beim Bundesamt für Verfassungsschutz,  
bei der Bundespolizei, beim Bundeskriminalamt und bei Einrichtungen des Zivil-
schutzes beim Vollzug gesetzlicher Aufgaben, z. B. bei unfriedlichen Demonstra- 

(Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat-Arbeitsschutzgesetzanwendungs- 
verordnung – BMI-ArbSchGAnwV)
vom 8. Februar 2000 (BGBl. I S. 114), geändert durch Gesetz vom  
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818)
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§ 4  Voraussetzungen für ein Abweichen von Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes
(1) Soweit öffentliche Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Aufrecht-
erhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, kann 
bei Tätigkeiten nach § 3 ganz oder zum Teil von Vorschriften des Arbeitsschutzgeset-
zes abgewichen werden. Das Abweichen ist nur solange gestattet, wie diese Sachla-
ge gegeben ist.

(2) Die näheren Voraussetzungen für ein Abweichen nach Absatz 1 werden in den 
jeweiligen Dienstvorschriften festgelegt.

§ 5  Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
(1) Die Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei Einsatz- 
und Einsatzvorbereitungstätigkeiten, bei denen nach § 4 von Vorschriften des  
Arbeitsschutzgesetzes abgewichen wird, regeln die Arbeitsschutzbestimmungen 
der jeweiligen Dienstvorschriften unter Berücksichtigung der Ziele des Arbeits-
schutzgesetzes.

(2) Ist das Abweichenmüssen voraussehbar, sind auf der Grundlage einer Gefähr-
dungsbeurteilung im Sinne von § 5 Abs. 1 des Arbeitsschutzgesetzes geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten in die Arbeitsschutzbestimmungen der 
Dienstvorschriften aufzunehmen. Die Maßnahmen beziehen sich insbesondere auf 
tätigkeitsspezifische Schutzvorrichtungen und Schutzvorkehrungen, angemessene 
Informations-, Schulungs- und Trainingsangebote und auf die Festlegung von Eig-
nungsvoraussetzungen für die Ausübung solcher Tätigkeiten.

(3) Ist das Abweichenmüssen nicht voraussehbar oder verweist eine Dienstvor-
schrift bei der Regelung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Beschäftigten 
für den Fall des Abweichenmüssens auf die Entscheidungsbefugnis der für den Ein-
satz vor Ort Verantwortlichen, haben diese bei ihren Entscheidungen die allgemein 
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu berück-
sichtigen. Dasselbe gilt für Entscheidungen der vor Ort Verantwortlichen, wenn die 
zu leistende Einsatztätigkeit in Dienstvorschriften nicht erfasst ist.

§ 6 Inkrafttreten
 Dieser Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

tionen, zum Schutz von Personen oder Objekten und bei größeren Schadens- 
ereignissen/Katastrophen, und die zu ihrer Vorbereitung erforderlichen Tätigkeiten 
(Einsatzvorbereitungstätigkeiten), z. B. Übungen unter Einsatzbedingungen, sind 
Tätigkeiten im Sinne dieser Verordnung.
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Erlass über die Bestellung von Sicherheits- 
beauftragten gemäß § 22 SGB VII

Mit dem Wegfall der Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung (BAfU),  
deren Aufgaben seit dem 01.01.2003 die Unfallkasse des Bundes übernommen hat, 
ist auch die AVV-BAfU * entfallen und formal aufgehoben worden.

Die Verwaltungsvorschrift enthielt Regelungen über die nach § 22 SGB VII in den 
beim Bund (jetzt bei der Unfallkasse des Bundes) versicherten Unternehmen zu  
bestellenden Sicherheitsbeauftragten. Diese Regelungen sind einschließlich einzel-
ner redaktioneller Änderungen Gegenstand des vorliegenden Erlasses. Sie gelten in 
den Unternehmen, für die die Unfallkasse des Bundes gemäß § 125 SGB VII Unfall-
versicherungsträger ist.

§ 1  Pflichten der Dienstellenleiter/innen
Die Dienstellenleiter/innen haben nach Maßgabe des § 22 SGB VII eine ausreichen-
de Zahl von Sicherheitsbeauftragten zu bestellen und sie bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben zu unterstützen.

§ 2  Anzahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten
(1) Bei der Bestellung der Sicherheitsbeauftragten sind folgende Zahlen zugrunde 
zu  legen:

1. In Unternehmen, in denen überwiegend Bürotätigkeiten verrichtet werden, mit

über 20 bis zu 150 Beschäftigten 1 Sicherheitsbeauftragte/r

über 150 bis zu 500 Beschäftigten 2 Sicherheitsbeauftragte

über 500 bis zu 1000 Beschäftigten 3 Sicherheitsbeauftragte

für je weitere 500 Beschäftigte zusätzlich 1 Sicherheitsbeauftragte/r

* Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Selbstverwaltung und die Geschäftsführung sowie über die Durchführung der  
 gesetzlichen Unfallversicherung im Zuständigkeitsbereich der Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung vom  
 01.12.1997, Bek. des BMI v. 21.11.1997 – D II 7-211 470 -1/71 -, GMBL S. 850.

vom 04.03.2004
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2. in Unternehmen, in denen überwiegend technische, naturwissenschaftliche  
 oder medizinische Tätigkeiten verrichtet werden, mit

über 20 bis zu 50 Beschäftigten 1 Sicherheitsbeauftragte/r

über 50 bis zu 150 Beschäftigten 2 Sicherheitsbeauftragte

über 150 bis zu 300 Beschäftigten 3 Sicherheitsbeauftragte

für je weitere 150 Beschäftigte zusätzlich 2 Sicherheitsbeauftragte/r

3.  für Bereiche, in denen überwiegend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen/Mitar- 
 beiter beschäftigt sind, mit

über 20 bis zu 300 Beschäftigten 1 Sicherheitsbeauftragte/r

über 300 Beschäftigten 2 Sicherheitsbeauftragte

(2) Bestehen in einem Unternehmen Besonderheiten, die die Sicherheit der  
Beschäftigten beeinträchtigen könnten, z. B. gefährliche Maschinen oder räumlich 
getrennte Unternehmensbereiche, ist die Zahl der Sicherheitsbeauftragten zu erhö-
hen bzw. ist auch bei unter 20 Beschäftigten mindestens 1 Sicherheitsbeauftragte/r 
zu bestellen.

§ 3  Bekanntmachung der Sicherheitsbeauftragten
Die Namen der Sicherheitsbeauftragten sind im Unternehmen bekannt zu machen.

§ 4  Mitteilung an die Unfallkasse des Bundes 
Der Unfallkasse des Bundes sind – ausgenommen im Geschäftsbereich des  
Bundesministeriums der Verteidigung – die Namen der Sicherheitsbeauftragten 
mitzuteilen.

Die Unfallkasse des Bundes ist über jeden Wechsel von Sicherheitsbeauftragten zu 
unterrichten.
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Auszüge
Bundespersonalvertretungsgesetz BPersVG

Erster Teil, Fünftes Kapitel

Dritter Abschnitt
Angelegenheiten, in denen der Personalrat zu beteiligen ist 

§ 75  (1) Der Personalrat hat mitzubestimmen in Personalangelegenheiten der Arbeit- 
 nehmer bei 

 1.  bis 7.  ...

(2) ...

(3) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht be-
steht, gegebenenfalls durch Abschluß von Dienstvereinbarungen mitzubestimmen 
über

1.  bis 9.  ...

10. Bestellung von Vertrauens- oder Betriebsärzten als Arbeitnehmer,

11. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen  
 Gesundheitsschädigungen,

12. bis 15.  ...

16. Gestaltung der Arbeitsplätze

17.  ...

§ 76  (1) Der Personalrat hat mitzubestimmen in Personalangelegenheiten der Beamten  
 bei

  1. bis 9.  ...

vom 15. März 1974 ( BGBl. I S. 693), zuletzt geändert durch Art. 2  
des Gesetzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2065)
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(2) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht  
 besteht, gegebenenfalls durch Abschluß von Dienstvereinbarungen mitzubestim- 
 men über

1. bis 3.  ...

4. Bestellung von Vertrauens- und Betriebsärzten als Beamte.

5. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und Erleichterung des Arbeits- 
 ablaufs,

6.  ...

7.  Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden

8.  ...

§ 81  (1) Der Personalrat hat bei der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren 
die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung und die übrigen in Betracht kommenden Stellen durch Anregung,  
Beratung und Auskunft zu unterstützen und sich für die Durchführung der Vorschrif-
ten über den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung in der Dienststelle einzusetzen.

(2) Der Dienststellenleiter und die in Absatz 1 genannten Stellen sind verpflichtet, 
bei allen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz oder der Unfallverhütung ste-
henden Besichtigungen und Fragen und bei Unfalluntersuchungen den Personalrat 
oder die von ihm bestimmten Personalratsmitglieder derjenigen Dienststelle hin-
zuzuziehen, in der die Besichtigung oder Untersuchung stattfindet. Der Dienststel-
lenleiter hat dem Personalrat unverzüglich die den Arbeitsschutz und die Unfallver-
hütung betreffenden Auflagen und Anordnungen der in Absatz 1 genannten Stellen 
mitzuteilen.

(3) An den Besprechungen des Dienststellenleiters mit den Sicherheitsbeauftragten 
im Rahmen des § 22 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch nehmen vom Per-
sonalrat beauftragte Personalratsmitglieder teil.

(4) Der Personalrat erhält die Niederschriften über Untersuchungen, Besichtigungen 
und Besprechungen, zu denen er nach den Absätzen 2 und 3 hinzuzuziehen ist.

(5) Der Dienststellenleiter hat dem Personalrat eine Durchschrift der nach § 193  
Abs. 5 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch vom Personalrat zu unterschreibenden 
Unfallanzeige oder des nach beamtenrechtlichen Vorschriften zu erstattenden  
Berichts auszuhändigen.
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Auszüge
Betriebsverfassungsgesetz BetrVG

Vierter Teil
Dritter Abschnitt
Soziale Angelegenheiten

§ 87  Mitbestimmungsrechte
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht  
besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:

1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im  
 Betrieb;

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie  
 Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;

3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeits- 
 zeit;

4. bis 6.  ...

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten  
 sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften  
 oder der Unfallverhütungsvorschriften;

8.  ...

§ 88  Freiwillige Betriebsvereinbarungen
Durch Betriebsvereinbarungen können insbesondere geregelt werden

1. zusätzliche Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Gesundheits- 
 schädigungen

1a. Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes

2.  ...

vom 15. Januar 1972, in der Fassung vom 25. September 2001  
(BGBl. I S. 2518), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes  
vom 20. April 2013 (BGBI. I S. 868)
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§ 89  Arbeits- und betrieblicher Umweltschutz
(1) Der Betriebsrat hat sich dafür einzusetzen, dass die Vorschriften über den  
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung im Betrieb sowie über den betrieblichen  
Umweltschutz durchgeführt werden. Er hat bei der Bekämpfung von Unfall- und  
Gesundheitsgefahren die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung und die sonstigen in Betracht kommenden 
Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstützen.

(2) Der Arbeitgeber und die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen sind verpflichtet, 
den Betriebsrat oder die von ihm bestimmten Mitglieder des Betriebsrats bei allen 
im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz oder der Unfallverhütung stehenden  
Besichtigungen und Fragen und bei Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen. Der  
Arbeitgeber hat dem Betriebsrat auch bei allen im Zusammenhang mit dem betrieb-
lichen Umweltschutz stehenden Besichtigungen und Fragen hinzuzuziehen und ihm 
unverzüglich die den Arbeitsschutz, die Unfallverhütung und den betrieblichen  
Umweltschutz betreffenden Auflagen und Anordnungen der zuständigen Stellen 
mitzuteilen.

(3) Als betrieblicher Umweltschutz im Sinne dieses Gesetzes sind alle personellen 
und organisatorischen Maßnahmen sowie alle die betrieblichen Bauten, Räume, 
technische Anlagen, Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze betreffen-
den Maßnahmen zu verstehen, die dem Umweltschutz dienen.

(4) An Besprechungen des Arbeitgebers mit den Sicherheitsbeauftragten im Rah-
men des § 22 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch nehmen vom Betriebsrat 
beauftragte Betriebsratsmitglieder teil.

(5) Der Betriebsrat erhält vom Arbeitgeber die Niederschriften über Untersuchungen, 
Besichtigungen und Besprechungen, zu denen er nach den Absätzen 2 und 4 hinzu- 
zuziehen ist.

(6) Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Durchschrift der nach § 193 Abs. 5  
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch vom Betriebsrat zu unterschreibenden Unfall-
anzeige auszuhändigen.

Vierter Abschnitt
Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung

§ 90  Unterrichtungs- und Beratungsrechte
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Planung

1.  von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Fabrikations-, Verwaltungs- und  
 sonstigen betrieblichen Räumen,
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2.  von technischen Anlagen,

3.  von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen einschließlich des Einsatzes  
 von Künstlicher Intelligenz oder

4.  der Arbeitsplätze

rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten.

(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat die vorgesehenen Maßnahmen und ihre 
Auswirkungen auf die Arbeitnehmer, insbesondere auf die Art ihrer Arbeit sowie die 
sich daraus ergebenden Anforderungen an die Arbeitnehmer so rechtzeitig zu  
beraten, dass Vorschläge und Bedenken des Betriebsrats bei der Planung berück-
sichtigt werden können. Arbeitgeber und Betriebsrat sollen dabei auch die gesicher-
ten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung 
der Arbeit berücksichtigen.

§ 91 Mitbestimmungsrecht
Werden die Arbeitnehmer durch Änderungen der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs 
oder der Arbeitsumgebung, die den gesicherten arbeitswissenschaftlichen  
Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit offensichtlich  
widersprechen, in besonderer Weise belastet, so kann der Betriebsrat angemesse-
ne Maßnahmen zur Abwendung, Milderung oder zum Ausgleich der Belastung ver-
langen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. 
Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und  
Betriebsrat.
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Unfallversicherung Bund und Bahn

Hauptstandort Wilhelmshaven 
Weserstraße 47
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 407-4007
Fax: 04421 407-1449

Hauptstandort Frankfurt
Salvador-Allende-Straße 9
60487 Frankfurt am Main
Telefon:  069 47863-0
Fax:        069 47863-2902

www.uv-bund-bahn.de
info@uv-bund-bahn.de
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